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V o r l a g e  
des Theologischen Ausschusses 

zum Entwurf des Kirchengesetzes zur Neufassung des Pfarrstellengesetzes 
und zur Anpassung weiterer dienstrechtlicher Regelungen 
(Drs. Nr. 14/24 G) 

Der Theologische Ausschuss empfiehlt der 13. Kirchensynode auf ihrer 7. Tagung das Kirchen-
gesetz zur Neufassung des Pfarrstellengesetzes und zur Anpassung weiterer dienstrechtlicher 
Regelungen in der anhängenden Fassung zu verabschieden. 

Berichterstatterin: Synodale Kerstin Peiper 

Anlage: 

Synopse 
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Entwurf eines Kirchengesetzes 

zur Neufassung des Pfarrstellengesetzes 
und zur Anpassung weiterer dienstrechtlicher Regelungen 

 

Entwurf zur 2. Lesung (Theologischer Ausschuss 5.11.2024) 

 

Kirchengesetz zur Neufassung des Pfarrstellengesetzes 
und zur Anpassung weiterer dienstrechtlicher Regelungen 

Vom … 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen: 

Artikel 1 
Pfarrstellengesetz (PfStG) 

Abschnitt 1 
Allgemeines 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Dieses Kirchengesetz regelt die Errichtung, Veränderung und Aufhebung von Pfarrstellen sowie deren 
Besetzungsverfahren. 

(2) Pfarrstellen sind verbunden mit einem gemeindlichen Auftrag (Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum), 
mit einem allgemeinen kirchlichen Auftrag oder einem kirchenleitenden Auftrag (regionale und gesamt-
kirchliche Pfarrstellen). Der Auftrag erfolgt durch die Kirchenleitung. Er kann befristet sein. 

(3) Pfarrstellen werden bei Dekanaten oder der Gesamtkirche als 1,0 oder 0,5 Stelle errichtet. 

(4) Die Veränderung oder Aufhebung von besetzten Pfarrstellen ist nur unter den Voraussetzungen des 
§ 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 des Pfarrdienstgesetzes der EKD möglich. Bei der Auswahl sind individu-
elle, gemeindliche und gesamtkirchliche Interessen abzuwägen. 

§ 2 
Errichtung, Veränderung und Aufhebung von Pfarrstellen bei den Dekanaten 

(1) Bei den Dekanaten werden Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum und regionale Pfarrstellen errichtet. 
Die Errichtung, Änderung und Aufhebung erfolgt durch Festlegung im Sollstellenplan. Der jeweilige Dienst-
sitz ist festzulegen. Es sind Haushaltsvermerke (ku/kw) an konkreten Stellen anzubringen. Gemeindliche 
Pfarrstellen werden Nachbarschaftsräumen zugeordnet. 

(2) Die orts- und aufgabenbezogenen Dienste der gemeindlichen Pfarrstellen werden in einer gemeinsa-
men Dienstordnung für den hauptamtlichen Verkündigungsdienst im Nachbarschaftsraum (Pfarrdienst, 
gemeindepädagogischer und kirchenmusikalischer Dienst) geregelt. 
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§ 3 
Errichtung, Veränderung und Aufhebung von Pfarrstellen für Dekaninnen und Dekane 

(1) Über die Errichtung, Veränderung und Aufhebung der Pfarrstellen für Dekaninnen oder Dekane ent-
scheidet die Kirchenleitung im Rahmen der Stellenzuweisung an die Dekanate. 

(2) Die Pfarrstellen für die stellvertretenden Dekaninnen und Dekane bestimmt die Kirchenleitung durch 
Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Kirchensynodalvorstandes bedarf. Sind Stellenanteile zu be-
setzen, entscheidet der Dekanatssynodalvorstand vor der Ausschreibung über das Aufgabenprofil. 

(3) Die Stellen der stellvertretenden Dekaninnen oder Dekane, die im Umfang einer 1,0 oder 0,5 Stelle 
bestehen, sind wie die Stellen der Dekaninnen und Dekane auszuschreiben und zu besetzen.  

(4) Wird das Amt ohne Stellenanteil wahrgenommen, erfolgt die Wahl ohne Ausschreibung durch die De-
kanatssynode. 

(5) Stellen der stellvertretenden Dekaninnen und Dekane, die im Umfang einer 0,5 Stelle bestehen, kön-
nen mit einem Zusatzdienstauftrag verbunden werden, um einen 1,0 Stellenanspruch gewährleisten zu 
können. Bisher bestehende Inhaberschaften im Umfang von 1,0 sind zurückzugeben. Im Einvernehmen 
mit dem jeweiligen Leitungsorgan kann an der bisherigen Stelle ein Verwaltungsdienstauftrag als Zusatz-
auftrag erteilt werden. In diesem Falle kann die derzeitige Pfarrdienstwohnung überlassen bleiben. 

§ 4 
Errichtung, Veränderung und Aufhebung gesamtkirchlicher Pfarrstellen 

(1) Über die Errichtung, Veränderung und Aufhebung gesamtkirchlicher Pfarrstellen, einschließlich der 
gesamtkirchlichen Pfarrstellen mit regionaler Anbindung, beschließt die Kirchensynode im Rahmen des 
Stellenplans der Gesamtkirche. 

(2) Im gesamtkirchlichen Stellenplan kann eine begrenzte Zahl von beweglichen Pfarrstellen, die im Stel-
lenplan als Beigaben dargestellt werden, zur Verwaltung ausgewiesen werden, über deren befristete Ver-
wendung die Kirchenleitung entscheidet. Der Kirchensynode ist darüber zu berichten. 

§ 5 
Bewerbung und Bewerbungsfähigkeit 

(1) Die Bewerbung ist innerhalb der in der Ausschreibung angegebenen Frist auf dem Dienstweg schriftlich 
oder in Textform bei der Kirchenverwaltung einzureichen. 

(2) Jede Pfarrerin und jeder Pfarrer der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, die oder der in ein 
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit berufen ist, kann sich um eine Pfarrstelle im Bereich der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau bewerben. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer, die nicht der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau angehören, können 
sich ebenfalls bewerben, wenn sie die Anstellungsfähigkeit für die Ernennung zur Pfarrerin oder zum Pfar-
rer der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau besitzen (§§ 15 bis 18 PfDG.EKD) und 

1. die Kirchenleitung ihre Übernahme in den Dienst der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in 
Aussicht gestellt hat oder 

2. die Stelle in der Stellenbörse der Evangelischen Kirche in Deutschland ausgeschrieben wurde. 

(4) Die Kirchenleitung prüft die Zulässigkeit der Bewerbungen. Die Kirchenleitung kann die Liste der Be-
werberinnen und Bewerber im gesamtkirchlichen Interesse ergänzen. 
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Abschnitt 2 
Besetzungsverfahren von Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum 

§ 6 
Besetzung von Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum 

(1) Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum werden im Zusammenwirken von Nachbarschaftsraum, Dekanat 
und Kirchenleitung besetzt. 

(2) Eine Pfarrstelle ist besetzt, wenn eine Pfarrerin zur Inhaberin, ein Pfarrer zum Inhaber ernannt oder 
einer Pfarrerin oder einem Pfarrer ein Verwaltungsdienstauftrag übertragen worden ist. 

(3) Eine nicht besetzte Stelle kann einer Pfarrerin, einem Pfarrer  oder einer Pfarrerin, einem Pfarrer im 
Pfarrdienstverhältnis auf Probe zur Verwaltung übertragen werden. 

§ 7 
Zuständiges Gremium 

(1) In Nachbarschaftsräumen, die sich nach § 2d des Regionalgesetzes als Kirchengemeinde oder Gesamt-
kirchengemeinde organisieren, entscheidet der Kirchenvorstand. 

(2) In Nachbarschaftsräumen, die sich nach § 2d des Regionalgesetzes als Arbeitsgemeinschaft organisie-
ren, entscheidet der geschäftsführende Ausschuss. Die Kirchenvorstände der Kirchengemeinden des 
Nachbarschaftsraums sind vor der Wahl anzuhören. 

§ 8 
Bilanzierung und Ausschreibung von Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum 

(1) Pfarrstellen sind grundsätzlich auszuschreiben. Erfolgen auf die erste Ausschreibung keine Bewerbun-
gen, so ist die Pfarrstelle erneut auszuschreiben. Bleiben zwei Ausschreibungen ohne Erfolg, wird die 
Stelle im dritten Versuch auch in der Stellenbörse der EKD ausgeschrieben. Bleibt auch diese Ausschrei-
bung erfolglos, fällt das Besetzungsrecht an die Kirchenleitung. 

(2) Grundlage der Ausschreibung ist eine Bilanzierung der pastoralen Arbeit. Diese wird durch die Pröpstin 
oder den Propst durchgeführt, die oder der durch die Dekanin oder den Dekan vertreten werden kann. 

(3) Eine Ausschreibung unterbleibt, wenn dies stellenplanerisch geboten ist. Die Kirchenleitung kann im 
Benehmen mit dem Leitungsorgan des Nachbarschaftsraums und dem Dekanatssynodalvorstand die Aus-
schreibung und Wiederbesetzung einer Pfarrstelle aussetzen, wenn 

1. die Pfarrstelle verändert oder aufgehoben werden soll, 

2. die Personalplanung im Dekanat dies erfordert oder 

3. die Versehung der Pfarrstelle auch ohne förmliche Besetzung gewährleistet ist. 

Die Entscheidung ist dem Dekanat mit Angabe von Gründen mitzuteilen. Dabei ist anzugeben, für welchen 
Zeitraum die Ausschreibung und Besetzung ausgesetzt wird.  

(4) Die Ausschreibung einer Pfarrstelle unterbleibt für bis zu 18 Monate ab dem Zeitpunkt ihres Freiwer-
dens, soweit die im gesamtkirchlichen Stellenplan festgelegten Vakanzquoten nicht erreicht werden. Die 
Kirchenleitung kann Ausnahmen zulassen. 

(5) Die Ausschreibung einer Pfarrstelle ist nicht erforderlich, wenn das Leitungsorgan des Nachbarschafts-
raums beantragt, der Pfarrerin oder dem Pfarrer, die oder der die Pfarrstelle verwaltet, die Inhaberschaft 
der Pfarrstelle zu übertragen. 
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(6) Die Ausschreibung beinhaltet eine Frist und eine Aufgabenbeschreibung. Nach Ablauf der Frist einge-
hende Bewerbungen bleiben unberücksichtigt.  

(7) Bei Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum wird die Ausschreibung durch das jeweilige Leitungsorgan er-
stellt und zur Veröffentlichung weitergegeben. 

§ 9 
Modi der Besetzung von Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum 

(1) Die Pfarrstellen werden in zeitlicher Folge zweimal durch Wahl im Nachbarschaftsraum (Besetzungs-
modus A und B) und einmal durch die Kirchenleitung (Besetzungsmodus C) besetzt. Im Zweifelsfall stellt 
die Kirchenleitung den Besetzungsmodus fest. Die erstmalige Besetzung einer Stelle erfolgt durch die Kir-
chenleitung. Werden bei Bildung einer Gesamtkirchengemeinde oder bei Fusion zugeordnete Pfarrstellen 
besetzt in die neue Rechtsform übertragen, gilt dies als C-Besetzung. 

(2) Wird eine 0,5-Pfarrstelle mit übergemeindlichem Dienstauftrag besetzt, die zur Vervollständigung ei-
nes 1,0-Dienstauftrages zusätzlich mit einem neuen gemeindlichen Dienstauftrag im Nachbarschaftsraum 
kombiniert werden soll, erfolgt die Besetzung der gemeindlichen Pfarrstelle durch die Kirchenleitung im 
Benehmen mit dem jeweiligen Leitungsorgan im Nachbarschaftsraum. Die Übertragung kann gemäß § 9 
des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD befristet werden.  

(3) Bei der Besetzung von Pfarrstellen sind Pfarrerinnen und Pfarrer, deren Beurlaubung oder befristeter 
Dienstauftrag endet, deren Übertragung einer Pfarrstelle endet oder deren Stelle reduziert wird, mit Vor-
rang zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck kann die Kirchenleitung gemeindliche Pfarrstellen im Beneh-
men mit dem jeweiligen Leitungsorgan abweichend von der Reihenfolge des Besetzungsmodus anstelle 
des Modus B nach Modus C besetzen. In diesem Fall wird die Pfarrstelle bei den beiden folgenden Beset-
zungen durch Wahl im Nachbarschaftsraum besetzt (Modus A und B). 

§ 10 
Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber 

(1) Die Dekanin oder der Dekan führt zusammen mit dem jeweilige Leitungsorgan mit den zugelassenen 
Bewerbenden ein Gespräch über den Nachbarschaftsraum, den Dienst, der von der Pfarrerin oder von 
dem Pfarrer erwartet wird, und die Person der Bewerberin oder des Bewerbers.  

(2) Das jeweilige Leitungsorgan soll die Bewerberinnen und Bewerber vor der Wahl in geeigneter Weise 
dem Nachbarschaftsraum und dem Mitarbeitendenkreis bekannt machen. 

(3) Die Bewerberinnen und Bewerber dürfen nicht um Stimmen werben oder die Wahl auf andere Weise 
beeinflussen. 

§ 11 
Wahlvorbereitung 

(1) Die Wahl kann nur stattfinden, wenn mindestens zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des 
jeweiligen Leitungsorgans anwesend sind. 

(2) Die Dekanin oder der Dekan leitet die Wahl. Sie oder er setzt im Benehmen mit dem jeweiligen Lei-
tungsorgan den Tag der Wahl fest. 

(3) Die Wahl soll binnen drei Monaten nach Eingang der Liste der Bewerberinnen und Bewerber stattfin-
den. Die Kirchenverwaltung kann die Frist auf Antrag des jeweiligen Leitungsorgans einmal bis auf sechs 
Monate verlängern. Findet die Wahl innerhalb dieser Frist nicht statt, so gilt die Wahl als nicht zustande 
gekommen. 
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(4) Die oder der Vorsitzende des jeweiligen Leitungsorgans lädt die Mitglieder mindestens zwei Wochen 
vor dem Wahltag schriftlich oder in Textform zur Wahl ein und unterrichtet die Dekanin oder den Dekan 
über die ordnungsgemäße Einladung.  

§ 12 
Durchführung der Wahl 

(1) Für die Wahl wird ein Wahlvorstand gebildet, dem die Dekanin oder der Dekan, die oder der Vorsit-
zende des jeweiligen Leitungsorganes und eine Schriftführerin oder ein Schriftführer angehören, die oder 
der vom Leitungsorgan bestimmt wird. 

(2) Die Wahl ist geheim und mit Stimmzetteln vorzunehmen. § 41 der Kirchengemeindeordnung gilt ent-
sprechend. 

(3) Gewählt ist, wer die Stimmenmehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans erhalten hat. 

(4) Bei Zweifeln über die Gültigkeit des Stimmzettels entscheidet der Wahlvorstand. Seine Entscheidung 
ist mit Begründung in die Niederschrift aufzunehmen. 

(5) Wird die erforderliche Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so ist die Wahl zu wiederholen. 
Wird die erforderliche Mehrheit auch im dritten Wahlgang nicht erreicht, ist das Verfahren beendet. Die 
Kirchenleitung kann im Anschluss die Pfarrstelle ohne erneute Ausschreibung gemäß § 15 besetzen oder 
die Ausschreibung der Pfarrstelle nach frühestens sechs Monaten erneut zulassen. 

(6) Über die Durchführung und das Ergebnis der Wahl ist von der Schriftführerin oder von dem Schriftfüh-
rer eine Niederschrift anzufertigen, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Wahl namentlich 
aufzuführen sind. Nach Abschluss der Wahl prüft der Wahlvorstand die Ordnungsmäßigkeit der Wahl-
handlung. Das Ergebnis der Prüfung ist in der Niederschrift zu vermerken, die vom Wahlvorstand zu un-
terzeichnen ist. Die Dekanin oder der Dekan nimmt die Unterlagen der Wahl in Verwahrung. 

(7) Das Ergebnis der Wahl ist den Kirchengemeinden im Nachbarschaftsraum im Gottesdienst und auf 
andere geeignete Weise bekannt zu geben. Dabei ist auf die Möglichkeit des Einspruchs hinzuweisen. 

(8) Jedes nach der Kirchengemeindewahlordnung wahlberechtigte Kirchenmitglied im Nachbarschafts-
raum kann innerhalb von zwei Wochen nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch gegen die 
Wahl einlegen. Für das Einspruchsverfahren gilt § 23. 

§ 13 
Bestätigung der Wahl 

(1) Erfolgt kein Einspruch, so teilt das Leitungsorgan der Gewählten oder dem Gewählten das Ergebnis der 
Wahl schriftlich mit. Diese oder dieser hat binnen zwei Wochen schriftlich zu erklären, ob sie oder er die 
Wahl annimmt. Die Annahme ist bindend. 

(2) Ist die Einspruchsfrist abgelaufen, legt die Dekanin oder der Dekan die Wahlunterlagen der Kirchen-
verwaltung vor. 

(3) Die Kirchenleitung bestätigt die Wahl, indem sie die gewählte Pfarrerin zur Inhaberin oder den gewähl-
ten Pfarrer zum Inhaber der Pfarrstelle im Nachbarschaftsraum ernennt. 

(4) Die Bestätigung darf nur versagt werden, wenn das Besetzungsverfahren gesetzwidrig war oder ein 
Einspruch gegen die Wahl begründet ist. 

(5) Wird die Wahl nicht bestätigt, so entscheidet die Kirchenleitung über das weitere Verfahren. Das Glei-
che gilt, wenn die oder der Gewählte die Wahl nicht annimmt oder innerhalb der Frist keine Erklärung 
abgibt. 
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(6) Der Amtsantritt erfolgt in der Regel frühestens drei Monate nach der Wahl. 

§ 14 
Scheitern der Wahl 

(1) Wenn die Wahl gemäß § 11 oder § 12 Absatz 5 nicht zustande gekommen ist, kann die Kirchenleitung 
nach Anhörung des Leitungsorgans eine Bewerberin oder einen Bewerber mit der Verwaltung der Pfarr-
stelle beauftragen. Pfarrerinnen oder Pfarrer, die im vorangegangenen Besetzungsverfahren nicht zur In-
haberin oder zum Inhaber der Pfarrstelle ernannt werden konnten, dürfen nur im Einvernehmen mit dem 
Leitungsorgan des Nachbarschaftsraumes mit der Verwaltung einer Pfarrstelle in diesem Nachbarschafts-
raum beauftragt werden. Eine solche Besetzung gilt nicht als Besetzung durch die Kirchenleitung im Sinne 
von § 9 Absatz 1. 

(2) Der Auftrag ist auf die Dauer von höchstens sechs Jahren zu befristen; er kann verlängert werden. Die 
Stelle kann für die Dauer der Verwaltung nicht ausgeschrieben werden, es sei denn, der Dienstauftrag zur 
Verwaltung wird zur Überbrückung, in der Regel für weniger als zwölf Monate, übertragen. 

§ 15 
Besetzung durch die Kirchenleitung (Modus C) 

(1) Erfolgt die Besetzung der Pfarrstelle gemäß § 9 Absatz 1 durch die Kirchenleitung (Modus C), so wählt 
sie unter Berücksichtigung der Bilanzierung eine Bewerberin oder einen Bewerber aus. Die zuständige 
Dekanin oder der zuständige Dekan stellt sie oder ihn dem jeweiligen Leitungsorgan vor. Es ist dem Lei-
tungsorgan nicht gestattet, vor der Vorstellung ein Votum zu Bewerberinnen und Bewerbern abzugeben. 
Bei der Vorstellung ist auf die Möglichkeit des Einspruchs gemäß Absatz 2 hinzuweisen. 

(2) Jedes nach der Kirchengemeindewahlordnung wahlberechtigte Kirchenmitglied im Nachbarschafts-
raum kann innerhalb von zwei Wochen nach der Vorstellung der Bewerberin oder des Bewerbers gegen 
die Besetzung der Pfarrstelle Einspruch einlegen. Für das Einspruchsverfahren gilt § 23. 

(3) Erfolgt kein Einspruch oder werden die Einsprüche zurückgewiesen, so beauftragt die Kirchenleitung 
die Bewerberin oder den Bewerber mit der Verwaltung der Pfarrstelle. 

Abschnitt 3 
Besetzungsverfahren von regionalen und gesamtkirchlichen Pfarrstellen 

§ 16 
Besetzung von regionalen Pfarrstellen 

(1) Für die Ausschreibung von regionalen Pfarrstellen und die Bewerbung auf regionale Pfarrstellen gelten 
die Vorschriften von Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum sinngemäß. Die Ausschreibung erfolgt durch den 
Dekanatssynodalvorstand. 

(2) Grundlage der Ausschreibung ist eine Bilanzierung der Arbeit. Diese wird durch die Pröpstin oder den 
Propst durchgeführt, die oder der durch die Dekanin oder den Dekan vertreten werden kann. Das für die 
jeweilige Fachaufsicht zuständige Zentrum ist zu beteiligen. 

(3) Der Dekanatssynodalvorstand prüft die vorgelegten Bewerbungen. Die jeweilige Fachberatung kann 
hinzugezogen werden. Der Dekanatssynodalvorstand soll die Bewerberinnen und Bewerber zu einer per-
sönlichen Vorstellung einladen. Der Dekanatssynodalvorstandes wählt eine Bewerberin oder einen Be-
werber aus und teilt seine Entscheidung der Kirchenleitung schriftlich mit.  

(4) Die Kirchenleitung ernennt die Pfarrerin oder den Pfarrer zur Inhaberin oder zum Inhaber der Pfarr-
stelle auf Zeit. 
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§ 17 
Besetzung von gesamtkirchlichen Pfarrstellen 

(1) Pfarrstellen bei der Gesamtkirche werden durch die Kirchenleitung besetzt. Die Kirchenleitung ernennt 
die Pfarrerin oder den Pfarrer gemäß § 9 des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD zur 
Inhaberin oder zum Inhaber der Pfarrstelle auf Zeit. 

(2) Für Ausschreibung und Bewerbung gelten sinngemäß die Vorschriften für Pfarrstellen im Nachbar-
schaftsraum. Die Ausschreibung erfolgt durch die Kirchenleitung. 

Abschnitt 4 
Besetzung von Pfarrstellen für Dekaninnen und Dekane 

§ 18 
Besetzung 

(1) Die Besetzung der Pfarrstellen für Dekaninnen und Dekane erfolgt durch die Kirchenleitung im Zusam-
menwirken mit dem Dekanatssynodalvorstand und der Dekanatssynode. 

(2) Eine Pfarrstelle für Dekaninnen und Dekane ist besetzt, sobald die Kirchenleitung die von der Deka-
natssynode gewählte Pfarrerin zur Inhaberin oder den von der Dekanatssynode gewählten Pfarrer zum 
Inhaber der Pfarrstelle für Dekaninnen und Dekane ernannt hat. 

(3) Eine nicht besetzte Pfarrstelle für Dekaninnen und Dekane wird von der stellvertretenden Dekanin 
oder vom stellvertretenden Dekan verwaltet. Ist auch das Amt der stellvertretenden Dekanin oder des 
stellvertretenden Dekans unbesetzt, so beauftragt die Kirchenleitung nach Anhörung des Dekanatssyno-
dalvorstandes und des jeweiligen Leitungsorganes eine Pfarrerin oder einen Pfarrer mit der Verwaltung 
der Pfarrstelle für Dekaninnen und Dekane. Erfolgt keine Beauftragung, ist die vakante Stelle durch andere 
Dekaninnen und Dekane zu vertreten. 

§ 19 
Ausschreibung 

(1) Pfarrstellen für Dekaninnen und Dekane, die nicht besetzt sind oder bei denen der Zeitpunkt ihres 
Freiwerdens feststeht, sind frühestens neun Monate vor dem Freiwerden zur Bewerbung auszuschreiben, 
es sei denn, die Kirchenleitung schlägt im Einvernehmen mit dem Dekanatssynodalvorstand die Wieder-
wahl der bisherigen Dekanin oder des bisherigen Dekans vor. Das Verfahren zur Wiederwahl soll zwölf 
Monate vor Ende der Amtsperiode abgeschlossen sein. 

(2) Erfolgen auf die erste Ausschreibung keine Bewerbungen, soll die Pfarrstelle für Dekaninnen und De-
kane zwei Monate nach Ablauf der Bewerbungsfrist erneut ausgeschrieben werden. Erfolgt auf die erste 
Ausschreibung nur eine Bewerbung, kann die Pfarrstelle für Dekaninnen und Dekane zwei Monate nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist erneut ausgeschrieben werden. 

§ 20 
Verfahren bis zur Wahl 

(1) Die Kirchenleitung sichtet die Bewerbungsunterlagen. Nach Anhörung der Bewerberinnen und Bewer-
ber nennt sie dem Dekanatssynodalvorstand die Bewerberinnen und Bewerber, die aus ihrer Sicht für die 
ausgeschriebene Stelle geeignet sind und legt ihm die Bewerbungsunterlagen vor. 

(2) Die von der Kirchenleitung benannten Bewerberinnen und Bewerber stellen sich dem Dekanatssyno-
dalvorstand persönlich vor. In Abwesenheit der Bewerberinnen und Bewerber findet mit der Pröpstin o-
der dem Propst eine Aussprache über den Wahlvorschlag statt. Die Vorstellung und die Aussprache kön-
nen in einer gemeinsamen Sitzung erfolgen. 
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(3) Die Kirchenleitung und der Dekanatssynodalvorstand einigen sich nach Vorstellung bei den Mitarbei-
tenden im hauptamtlichen Verkündigungsdienst auf einen gemeinsamen Wahlvorschlag. Der Wahlvor-
schlag kann einen, zwei oder drei Namen enthalten. 

(4) Die Bewerbungsunterlagen und der Wahlvorschlag sind bis zur Bekanntgabe an die Mitglieder der De-
kanatssynode vertraulich zu behandeln. Mitteilungen darüber dürfen an Personen, die am Verfahren nicht 
beteiligt sind, nur gemacht werden, wenn die Betroffenen damit einverstanden sind. 

(5) Im Einvernehmen mit dem Dekanatssynodalvorstand kann die Kirchenleitung der Dekanatssynode die 
Wiederwahl der bisherigen Dekanin oder des bisherigen Dekans vorschlagen.  In einem solchen Fall wird 
nur über diesen Vorschlag abgestimmt. 

(6) Hat die stellvertretende Dekanin oder der stellvertretende Dekan einen weiteren Dienstauftrag in ei-
nem Nachbarschaftsraum des Dekanats, ist auch das Leitungsorgan des Nachbarschaftsraumes anzuhö-
ren. 

§ 21 
Wahl 

(1) Die Wahl der Dekanin oder des Dekans erfolgt in öffentlicher Sitzung der Dekanatssynode. Gewählt 
werden kann nur, wer von der Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem Dekanatssynodalvorstand vor-
geschlagen wurde. Die Pröpstin oder der Propst begründet den Wahlvorschlag. Danach stellen sich die 
Vorgeschlagenen vor. Die Synodalen können Fragen an diese richten. Eine Personaldebatte ist zulässig.  

(2) Für das Wahlverfahren gilt § 28 der Dekanatssynodalordnung. Einspruch ist möglich. Er kann durch 
jedes Mitglied der Dekanatssynode erhoben werden. 

(3) Kommt keine Wahl oder Wiederwahl zustande, ist das Amt der Dekanin oder des Dekans neu auszu-
schreiben. 

§ 22 
Amtszeit 

(1) Die Dekaninnen und Dekane und stellvertretenden Dekaninnen und Dekane führen das Amt für die 
Dauer von sechs Jahren. 

(2) Der Amtsantritt erfolgt in der Regel frühestens drei Monate nach der Wahl. 

(3) Das Amt der Dekanin oder des Dekans endet mit Ablauf der Amtszeit, mit dem Eintritt in den Ruhe-
stand oder bei Auflösung des Dekanats. 

Abschnitt 5 
Rechtsbehelfe 

§ 23 
Rechtsbehelfe 

(1) Einsprüche gemäß § 12 Absatz 8 sind schriftlich bei der Dekanin oder dem Dekan, Einsprüche gemäß 
§ 15 Absatz 2 oder § 21 Absatz 2 Satz 2 bei der Kirchenleitung einzulegen und zu begründen. Sie können 
nur auf folgende Gründe gestützt werden: 

1. Gesetzwidrigkeit des Besetzungsverfahrens, 

2. erhebliche Bedenken gegen Lehre und Lebensführung, 

3. wesentlich eingeschränkte Dienstfähigkeit. 
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(2) Über Einsprüche entscheidet die Kirchenleitung nach Anhörung des jeweiligen Leitungsorgans und der 
betroffenen Pfarrerin oder des betroffenen Pfarrers. Bei Einsprüchen aus Gründen der Lehre soll eine 
Stellungnahme des Kollegiums für theologische Lehrgespräche eingeholt werden. 

(3) Wird dem Einspruch stattgegeben, entscheidet die Kirchenleitung über das weitere Verfahren. 

(4) Erfolgt kein Einspruch oder werden die Einsprüche zurückgewiesen, ernennt die Kirchenleitung die 
Pfarrerin zur Inhaberin oder den Pfarrer zum Inhaber der Pfarrstelle oder beauftragt die Pfarrerin oder 
den Pfarrer mit der Verwaltung der Pfarrstelle. 

Abschnitt 6 
Schlussvorschriften 

§ 24 
Kirchengemeinden besonderer Art 

Die überkommenen Rechte von Kirchengemeinden besonderer Art (Artikel 12 Absatz 5 der Kirchenord-
nung) zur Besetzung ihrer Pfarrstellen werden durch dieses Kirchengesetz nicht berührt. Für diese Kir-
chengemeinden findet Modus C keine Anwendung. 

§ 25 
Patronate 

(1) Durch die Errichtung der Pfarrstellen beim Dekanat ruht das Präsentationsrecht eines Patronats. 

(2) Nach dem Ruhen des Präsentationsrechts erfolgt die erste Besetzung der Pfarrstelle durch Wahl im 
Nachbarschaftsraum (Besetzungsmodus A). 

 (3) Das Dekanat vereinbart mit dem Leitungsorgan des Nachbarschaftsraums und der Patronin oder dem 
Patron eine Regelung zum Besetzungs- oder Präsentationsrecht und den Patronatspflichten. 

§ 26 
Übergangsbestimmungen 

(1) Für die Ermittlung und Zuweisung des Stellenbudgets für den Pfarrdienst gilt das Kirchengesetz zur 
Umsetzung der Pfarrstellenbemessung in den Jahren 2020 bis 2024 und zur Bemessung des hauptamtli-
chen Verkündigungsdienstes in den Jahren 2025 bis 2029 vom 26. November 2022. 

(2) Für die Ermittlung der regionalen Pfarrstellen und der gesamtkirchlichen Pfarrstellen mit regionaler 
Anbindung findet § 2 Absatz 3 bis 5 der Pfarrstellenverordnung vom 23. November 2012 (ABl. 2013 S. 35, 
36), zuletzt geändert am 26. November 2022 (ABl. 2022 S. 444 Nr. 139), weiterhin Anwendung. 

§ 27 
Übergangsregelung bis zur Organisation der Nachbarschaftsräume 

(1) Bis zur Verabschiedung einer gemeinsamen Dienstordnung für den hauptamtlichen Verkündigungs-
dienst erfolgt die Zuordnung von Kirchengemeinden zu den Pfarrstellen durch eine Anlage zum Sollstel-
lenplan, in der auch der Dienstsitz der gemeindlichen Pfarrstellen festgelegt wird. 

(2) Soweit Stellenbesetzungsverfahren durchgeführt werden, bevor sich die Nachbarschaftsräume orga-
nisiert haben, wird das Verfahren nach Abschnitt 2 von der Kirchengemeinde durchgeführt, bei der die 
Stelle bis zur Übertragung auf das Dekanat errichtet war. Die Wahl erfolgt in entsprechender Anwendung 
der §§ 6 ff. mit der Maßgabe, dass die der Pfarrstelle zugeordneten Kirchenvorstände des Nachbarschafts-
raums an der Wahl teilnehmen. 
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Artikel 2 
Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD 

Das Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz der EKD vom 23. November 2012 (ABl. 2013 S. 30), zuletzt 
geändert am 26. November 2022 (ABl. 2022 S. 444 Nr. 139), wird wie folgt geändert: 

1. Die §§ 6 und 8 werden aufgehoben. 

2. § 9 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Ist einer Pfarrerin oder einem Pfarrer eine Pfarrstelle mit allgemeinem kirchlichen Auftrag (regio-
nale oder gesamtkirchliche Pfarrstelle) oder eine andere kirchenleitende Planstelle übertragen, hat die 
Kirchenleitung spätestens ein Jahr vor Ablauf der Übertragung über eine Verlängerung zu beschließen 
und die Entscheidung der Pfarrerin oder dem Pfarrer unverzüglich mitzuteilen. Vor der Entscheidung 
hat das zuständige Leitungsorgan in der Regel mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer ein Gespräch zu füh-
ren, in dem die bisherige Tätigkeit der Pfarrerin oder des Pfarrers auszuwerten ist. Beschließt das zu-
ständige Leitungsorgan die Fortsetzung der Tätigkeit, so kann die Kirchenleitung die Übertragung der 
Pfarrstelle oder Planstelle um die vorgesehene Zeitdauer verlängern. Eine Verlängerung kann nur mit 
Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers erfolgen. Wiederholung ist möglich. Wenn mit Beginn der 
Wahlperiode bzw. der Wiederberufung bis zur Regelaltersgrenze noch zwei Jahre verbleiben, verlän-
gert sich die Wahlperiode automatisch bis zur Regelaltersgrenze.“ 

3. Nach § 10c wird folgender § 10d eingefügt: 

„§ 10d 
Erreichbarkeit 

Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, der dienstaufsichtsführenden Stelle eine Dienstunfähigkeit 
und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Dienstunfähigkeit länger als 
drei Kalendertage, haben sie eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Dienstunfähigkeit 
sowie deren voraussichtliche Dauer an dem darauffolgenden Kalendertag vorzulegen. Die oder der 
Dienstvorgesetzte ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert 
die Erkrankung länger als in der Bescheinigung angegeben, sind sie verpflichtet, eine neue ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen. Halten sich Pfarrerinnen oder Pfarrer bei Beginn der Dienstunfähigkeit im 
Ausland auf, so sind sie verpflichtet, der dienstaufsichtsführenden Stelle die Dienstunfähigkeit, deren 
voraussichtliche Dauer und die Adresse am Aufenthaltsort in der schnellstmöglichen Art der Übermitt-
lung mitzuteilen.“ 

4. Nach § 13 wird folgender § 13a eingefügt: 

„§ 13a 
Teildienst 

(Zu § 68 PfDG.EKD) 

Ein unterhälftiger Teildienst ist nur in Fällen der §§ 69, 69a und 69b des Pfarrdienstgesetzes der EKD 
zulässig.“ 

5. Nach § 13a wird folgender § 13b eingefügt: 

„§ 13b 
Übernahme von Vertretungen 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer im Teildienst sind verpflichtet, Vertretungen im Dekanat zu übernehmen, 
auch wenn damit vorübergehend eine zusätzliche dienstliche Belastung verbunden ist. Mit Rücksicht 
auf ihre Teilbeschäftigung beschränkt sich jedoch der Vertretungsdienst auf Vertretungen im Einzelfall, 
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Vertretungen bis zu vier Wochen (z. B. bei Urlaub und Krankheit) oder Vertretungen in einzelnen be-
grenzten Aufgabenbereichen (z. B. im Konfirmandenunterricht). Bei einer Dauer von mehr als vier Wo-
chen ist dafür zu sorgen, dass sie im Rahmen des eingeschränkten Dienstauftrages wahrgenommen 
werden können. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich eine Stelle teilen, sind in Einzelfällen und bei Urlaub und Krankheit 
bis zu vier Wochen zu gegenseitiger Vertretung verpflichtet. Ist im Ausnahmefall eine Vertretung für 
mindestens zwei Monate geboten (z. B. bei Elternzeit, längerer Krankheit oder während der Mutter-
schutzfristen), kann die Kirchenverwaltung für die Dauer der Vertretung vom Beginn des zweiten Mo-
nats einen vollen Dienstauftrag mit vollen Dienstbezügen erteilen. 

(3) Während eines Teildienstes sind Vertretungen von mehr als vier Wochen nur mit Zustimmung der 
Pfarrerin oder des Pfarrers zulässig.“ 

6. Nach § 13b wird folgender § 13c eingefügt: 

„§ 13c 
Teilpfarrstellen 

(Zu § 68 PfDG.EKD) 

(1) Teilpfarrstellen können einer Pfarrerin oder einem Pfarrer für die Dauer eines Teildienstes von min-
destens fünf Jahren als Inhaberin oder Inhaber übertragen werden. Der Umfang des Teildienstverhält-
nisses muss dem Umfang der Teilpfarrstelle entsprechen. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Stelle gemeinsam versehen, vertreten sich gegenseitig, soweit 
nicht aus dienstlichen oder persönlichen Gründen eine andere Regelung erforderlich ist.“ 

7. Dem § 20 wird folgender Absatz angefügt: 

„(5) Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt erhalten für jeden Gottesdienst einen pauschalen Aufwen-
dungssatz. § 11 des Prädikanten- und Lektorengesetzes findet sinngemäß Anwendung.“ 

 

Artikel 3 
Änderung des Vorbildungsgesetzes 

Das Vorbildungsgesetz vom 23. November 2012 (ABl. 2013 S. 30, 32), zuletzt geändert am 26. November 
2022 (ABl. 2022 S. 444 Nr. 139), wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 6 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) In den praktischen Vorbereitungsdienst der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau kann 
aufgenommen werden, wer das 33. Lebensjahr noch nicht vollendet hat in Form eines öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnisses oder wer das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat in Form eines privat-
rechtlichen Dienstverhältnisses.“ 

2. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Nummer 4 wird das Wort „und“ angefügt. 

b) Nummer 5 wird aufgehoben. 

c) Die bisherige Nummer 6 wird neue Nummer 5. 

3. § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
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 „(2) In besonders begründeten Ausnahmefällen kann von den Voraussetzungen des Absatzes 1a abge-
wichen werden. Ein besonders begründeter Fall liegt insbesondere vor, wenn das 33. Lebensjahr auf-
grund Mutterschutz, Elternzeit oder Pflege von Angehörigen überschritten wurde.“ 

 

Artikel 4 
Änderung des Kirchenverwaltungsgesetzes 

§ 11 Absatz 1 und § 12 Absatz 1 des Kirchenverwaltungsgesetzes vom 16. Mai 2003 (ABl. 2003 S. 322), 
zuletzt geändert am 1. Dezember 2017 (ABl. 2017 S. 288), wird jeweils folgender Satz angefügt: 

„Wenn mit Beginn der Wahlperiode oder der Wiederberufung bis zur Regelaltersgrenze noch zwei Jahre 
verbleiben, verlängert sich die Wahlperiode automatisch bis zur Regelaltersgrenze.“ 

 

Artikel 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Gleichzeitig treten das Pfarrstellengesetz vom 
26. November 2003 (ABl. 2004 S. 81), zuletzt geändert am 2. Dezember 2023 (ABl. 2023 S. 241 Nr. 128), 
das Kirchengesetz zur Regelung des Pfarrstellenrechts bis zu einer Neufassung des Pfarrstellengesetzes 
vom 2. Dezember 2023 (ABl. 2023 S. 241 Nr. 128), die Pfarrstellenverordnung vom 23. November 2012 
(ABl. 2013 S. 35, 36), zuletzt geändert am 26. November 2022 (ABl. 2022 S. 444 Nr. 139), und die Verwal-
tungsordnung zur Regelung des pfarramtlichen Dienstes bei eingeschränkten Dienstaufträgen und bei 
Stellenteilung vom 10. November 1987 (ABl. 1987 S. 222), zuletzt geändert am 25. November 2015 (ABl. 
2015 S. 370), außer Kraft. 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/19164.pdf%23page=33
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/54484.pdf#page=21
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/54484#s00000147
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/25827.pdf%25252523page=36
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/kabl/51478.pdf%25252523page=28
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/51478%23s00000115
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Pfarrstellengesetz (PfStG) 

Vom 26. November 2003 

(ABl. 2004 S. 81), zuletzt geändert am 
2. Dezember 2023 (ABl. 2023 S. 225 Nr. 126 und

S. 241 Nr. 128)

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Pfarrstellengesetz (PfStG) 

Vom… 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Pfarrstellengesetz (PfStG) 

Vom… 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

Abschnit 1 
Allgemeines 

Abschnit 1 
Allgemeines 

§ 1

aufgehoben 

§ 1
Allgemeines 

(1) Dieses Kirchengesetz regelt die Errichtung,
Veränderung und Au�ebung von Pfarrstellen. 
Darüber hinaus werden Besetzungsverfahren 
geregelt. 

§ 1
Allgemeines 

(1) Dieses Kirchengesetz regelt die Errichtung,
Veränderung und Aufhebung von Pfarrstellen
Darüber hinaus werden sowie deren
Besetzungsverfahren geregelt.
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(2) Pfarrstellen sind verbunden mit einem
gemeindlichen Au�rag (Pfarrstellen im 
Nachbarscha�sraum), mit einem allgemeinen 
kirchlichen Au�rag oder einem kirchenleitenden 
Au�rag (regionale und gesamtkirchliche 
Pfarrstellen). Der Au�rag erfolgt durch die 
Kirchenleitung. Er kann befristet sein. 

(2) Pfarrstellen sind verbunden mit einem
gemeindlichen Auftrag (Pfarrstellen im
Nachbarschaftsraum), mit einem allgemeinen
kirchlichen Auftrag oder einem kirchenleitenden
Auftrag (regionale und gesamtkirchliche
Pfarrstellen). Der Auftrag erfolgt durch die
Kirchenleitung. Er kann befristet sein.

(3) Pfarrstellen werden bei Dekanaten oder der
Gesamtkirche als 1,0 oder 0,5 Stelle errichtet. 

(4) Die Veränderung oder Aufhebung von
besetzten Pfarrstellen ist nur unter den 
Voraussetzungen des § 79 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 des Pfarrdienstgesetzes der EKD 
möglich. Bei der Auswahl sind individuelle, 
gemeindliche und gesamtkirchliche Interessen 
abzuwägen. 

§ 2

(1) Die Kirchenleitung stellt die Gesamtzahl der
Pfarrstellen nach Maßgabe der dafür verfügbaren

§ 2
Errichtung von Pfarrstellen 

(1) Pfarrstellen werden bei Dekanaten oder der
Gesamtkirche als 1,0 oder 0,5 Stelle errichtet. 

§ 2
Errichtung, Veränderung und Aufhebung von 

Pfarrstellen bei den Dekanaten 

(1) Pfarrstellen werden bei Dekanaten oder der
Gesamtkirche als 1,0 oder 0,5 Stelle errichtet.
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Geltendes Recht Entwurf der Kirchenleitung für den Entwurf eines 
Kirchengesetzes zur Neuregelung des Pfarrstellengesetzes 
und der Anpassung weiterer dienstrechtlicher Regelungen 
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Regelungen zur 2. Lesung im November 2024 (13KS 7. Tg.) 

Haushaltsmitel und des von der Kirchensynode 
beschlossenen Stellenplans fest.  

(2) Für jedes Dekanat ermitelt die Kirchenleitung 
aus dem Bestand der gemeindlichen und 
regionalen Pfarrstellen ein Dekanatsstellen-
budget. Pfarrstellen der Personalgemeinden, 
Anstaltsgemeinden und sons�ger Kirchengemein-
den besonderer Art gemäß Ar�kel 12 Ab-satz 5 
der Kirchenordnung werden gesondert 
ausgewiesen.  
 

(3) Bei der Ermitlung des Stellenbudgets werden 
folgende Merkmale berücksich�gt:  
- die Mitgliederzahl,  
- die Fläche.  
 
 

(4) aufgehoben  

(5) Näheres bes�mmt die Kirchenleitung durch 
Rechtsverordnung, die der Zus�mmung des 
Kirchensynodalvorstandes bedarf.   

 
 

(2) Bei den Dekanaten werden Pfarrstellen im 
Nachbarschaftsraum und regionale Pfarrstellen 
errichtet. Die Errichtung, Änderung und 
Aufhebung erfolgt durch Festlegung im 
Sollstellenplan. Es sind Haushaltsvermerke 
(ku/kw) an konkreten Stellen anzubringen. 
Gemeindliche Pfarrstellen werden 
Nachbarschaftsräumen zugeordnet. 
 

(3) Die orts- und aufgabenbezogenen Dienste der 
gemeindlichen Pfarrstellen werden in einer 
gemeinsamen Dienstordnung für den haupt-
amtlichen Verkündigungsdienst im Nachbar-
schaftsraum (Pfarrdienst, gemeindepädagogischer 
und kirchenmusikalischer Dienst) geregelt. 

Absatz (4) gestrichen. 

 
Absatz (5) gestrichen. 

 
 

(1) Bei den Dekanaten werden Pfarrstellen im 
Nachbarschaftsraum und regionale Pfarrstellen 
errichtet. Die Errichtung, Änderung und 
Aufhebung erfolgt durch Festlegung im 
Sollstellenplan. Der jeweilige Dienstsitz ist 
festzulegen. Es sind Haushaltsvermerke (ku/kw) 
an konkreten Stellen anzubringen. Gemeindliche 
Pfarrstellen werden Nachbarschaftsräumen 
zugeordnet. 

(2) Die orts- und aufgabenbezogenen Dienste der 
gemeindlichen Pfarrstellen werden in einer 
gemeinsamen Dienstordnung für den haupt-
amtlichen Verkündigungsdienst im Nachbar-
schaftsraum (Pfarrdienst, gemeindepädagogischer 
und kirchenmusikalischer Dienst) geregelt. 

Absatz (4) gestrichen. 

 
Absatz (5) gestrichen. 
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§ 3 
 
 

(1) Über die Errichtung, Veränderung und 
Au�ebung von gemeindlichen Pfarrstellen im 
Rahmen des Sollstellenplans entscheidet der 
Dekanatssynodalvorstand im Einvernehmen mit 
der Kirchenleitung und im Benehmen mit den 
beteiligten Kirchenvorständen.  

(2) Über die Errichtung, Veränderung und 
Au�ebung der Dekanspfarrstellen (Pfarrstellen 
des Dekans oder der Dekanin) entscheidet die 
Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem 
beteiligten Dekanatssynodalvorstand und dem 
Kirchenvorstand. Die stellenmäßige Ausstatung 
von Dekanatspfarrstellen regelt die Kirchenleitung 
im Einvernehmen mit dem Kirchen-
synodalvorstand durch Rechtsverordnung.  

(3) Über die Errichtung, Veränderung und 
Au�ebung von regionalen Pfarrstellen und 
Fachstellen entscheidet die Kirchenleitung im 
Rahmen des Sollstellenplans im Einvernehmen 

§ 3  
Errichtung, Veränderung und Aufhebung von 

Pfarrstellen 

(1) Über die Errichtung, Veränderung und 
Aufhebung von Pfarrstellen im 
Nachbarschaftsraum sowie von regionalen 
Pfarrstellen entscheidet die Dekanatssynode im 
Rahmen des Sollstellenplans. Der jeweilige 
Dienstsitz ist festzulegen. 

(2) Über die Errichtung, Veränderung und 
Aufhebung der Pfarrstellen für Dekaninnen oder 
Dekane entscheidet die Kirchenleitung im 
Rahmen der Stellenzuweisung an die Dekanate. 
 
 
 
 
 

(3) Die Pfarrstellen für die stellvertretenden 
Dekaninnen und Dekane bestimmt die 
Kirchenleitung durch Rechtsverordnung, die der 
Zustimmung des Kirchensynodalvorstandes 

§ 3  
Errichtung, Veränderung und Aufhebung von 

Pfarrstellen für Dekaninnen und Dekane 

 (1) Über die Errichtung, Veränderung und 
Aufhebung von Pfarrstellen im 
Nachbarschaftsraum sowie von regionalen 
Pfarrstellen entscheidet die Dekanatssynode im 
Rahmen des Sollstellenplans. Der jeweilige 
Dienstsitz ist festzulegen. 

(1) Über die Errichtung, Veränderung und 
Aufhebung der Pfarrstellen für Dekaninnen oder 
Dekane entscheidet die Kirchenleitung im 
Rahmen der Stellenzuweisung an die Dekanate. 
 
 
 
 
 

(2) Die Pfarrstellen für die stellvertretenden 
Dekaninnen und Dekane bestimmt die 
Kirchenleitung durch Rechtsverordnung, die der 
Zustimmung des Kirchensynodalvorstandes 
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mit den beteiligten Dekanatssynodalvorständen. 
 
 

(4) Bei Stellen nach Absatz 1 bis 3, die im Bereich 
eines Kirchlichen Verbandes liegen, ist außerdem 
das Benehmen mit dem Verbandsvorstand 
herzustellen.  
 

(5) Über die Errichtung, Veränderung und 
Au�ebung gesamtkirchlicher Pfarrstellen und 
Pfarrstellen zur Verwaltung bei Kirchlichen 
Verbänden entscheidet die Kirchenleitung im 
Benehmen mit dem Verbandsvorstand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

bedarf. Sind Stellenanteile zu besetzen, 
entscheidet der Dekanatssynodalvorstand vor der 
Ausschreibung über das Aufgabenprofil. 

(4) Die Stellen der stellvertretenden Dekaninnen 
oder Dekane, die im Umfang einer 1,0 oder 0,5 
Stelle bestehen, sind wie die Stellen der 
Dekaninnen und Dekane auszuschreiben und zu 
besetzen. 

(5) Wird das Amt ohne Stellenanteil 
wahrgenommen, erfolgt die Wahl ohne 
Ausschreibung durch die Dekanatssynode. 
 
 

(6) Stellen der stellvertretenden Dekaninnen und 
Dekane, die im Umfang einer 0,5 Stelle bestehen, 
können mit einem Zusatzdienstauftrag verbunden 
werden, um einen 1,0 Stellenanspruch 
gewährleisten zu können. Bisher bestehende 
Inhaberschaften im Umfang von 1,0 sind 
zurückzugeben. Im Einvernehmen mit dem 
jeweiligen Leitungsorgan kann an der bisherigen 
Stelle ein Verwaltungsdienstauftrag als 

bedarf. Sind Stellenanteile zu besetzen, 
entscheidet der Dekanatssynodalvorstand vor der 
Ausschreibung über das Aufgabenprofil. 

(3) Die Stellen der stellvertretenden Dekaninnen 
oder Dekane, die im Umfang einer 1,0 oder 0,5 
Stelle bestehen, sind wie die Stellen der 
Dekaninnen und Dekane auszuschreiben und zu 
besetzen. 

(4) Wird das Amt ohne Stellenanteil 
wahrgenommen, erfolgt die Wahl ohne 
Ausschreibung durch die Dekanatssynode. 
 
 

(5) Stellen der stellvertretenden Dekaninnen und 
Dekane, die im Umfang einer 0,5 Stelle bestehen, 
können mit einem Zusatzdienstauftrag verbunden 
werden, um einen 1,0 Stellenanspruch 
gewährleisten zu können. Bisher bestehende 
Inhaberschaften im Umfang von 1,0 sind 
zurückzugeben. Im Einvernehmen mit dem 
jeweiligen Leitungsorgan kann an der bisherigen 
Stelle ein Verwaltungsdienstauftrag als 
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(6) Über die Errichtung, Veränderung und 
Au�ebung gesamtkirchlicher Pfarrstellen, 
einschließlich der gesamtkirchlichen Pfarrstellen 
mit regionaler Anbindung, beschließt die 
Kirchensynode im Rahmen des Stellenplans der 
Gesamtkirche.  

(7) Im gesamtkirchlichen Stellenplan kann eine 
begrenzte Zahl von beweglichen Pfarrstellen zur 
Verwaltung ausgewiesen werden, über deren 
befristete Verwendung die Kirchenleitung 
entscheidet. Der Kirchensynode ist darüber zu 
berichten. 

Zusatzauftrag erteilt werden. In diesem Falle kann 
die derzeitige Pfarrdienstwohnung überlassen 
bleiben. 

(7) Über die Errichtung, Veränderung und 
Aufhebung gesamtkirchlicher Pfarrstellen, 
einschließlich der gesamtkirchlichen Pfarrstellen 
mit regionaler Anbindung, beschließt die 
Kirchensynode im Rahmen des Stellenplans der 
Gesamtkirche. 

(8) Im gesamtkirchlichen Stellenplan kann eine 
begrenzte Zahl von beweglichen Pfarrstellen, die 
im Stellenplan als Beigaben dargestellt werden, 
zur Verwaltung ausgewiesen werden, über deren 
befristete Verwendung die Kirchenleitung 
entscheidet. Der Kirchensynode ist darüber zu 
berichten. 

(9) Die Veränderung oder Aufhebung von 
besetzten Pfarrstellen ist nur unter den 
Voraussetzungen des § 79 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 des Pfarrdienstgesetzes der EKD 
möglich. Bei der Auswahl sind individuelle, 

Zusatzauftrag erteilt werden. In diesem Falle kann 
die derzeitige Pfarrdienstwohnung überlassen 
bleiben. 

(6) Über die Errichtung, Veränderung und 
Aufhebung gesamtkirchlicher Pfarrstellen, 
einschließlich der gesamtkirchlichen Pfarrstellen 
mit regionaler Anbindung, beschließt die 
Kirchensynode im Rahmen des Stellenplans der 
Gesamtkirche. 

(7) Im gesamtkirchlichen Stellenplan kann eine 
begrenzte Zahl von beweglichen Pfarrstellen, die 
im Stellenplan als Beigaben dargestellt werden, 
zur Verwaltung ausgewiesen werden, über deren 
befristete Verwendung die Kirchenleitung 
entscheidet. Der Kirchensynode ist darüber zu 
berichten. 

(8) Die Veränderung oder Aufhebung von 
besetzten Pfarrstellen ist nur unter den 
Voraussetzungen des § 79 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 des Pfarrdienstgesetzes der EKD 
möglich. Bei der Auswahl sind individuelle, 
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gemeindliche und gesamtkirchliche Interessen 
abzuwägen. 

gemeindliche und gesamtkirchliche Interessen 
abzuwägen. 

  § 4  
Errichtung, Veränderung und Aufhebung 

gesamtkirchlicher Pfarrstellen 

(1) Über die Errichtung, Veränderung und 
Aufhebung gesamtkirchlicher Pfarrstellen, 
einschließlich der gesamtkirchlichen Pfarrstellen 
mit regionaler Anbindung, beschließt die 
Kirchensynode im Rahmen des Stellenplans der 
Gesamtkirche. 

(2) Im gesamtkirchlichen Stellenplan kann eine 
begrenzte Zahl von beweglichen Pfarrstellen, die 
im Stellenplan als Beigaben dargestellt werden, 
zur Verwaltung ausgewiesen werden, über deren 
befristete Verwendung die Kirchenleitung 
entscheidet. Der Kirchensynode ist darüber zu 
berichten. 
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§ 4 
 

(1) Aus den nach § 2 Absatz 2 ermitelten 
Stellenbudget entwickelt der Dekanatssynodal-
vorstand mit fachlicher Begleitung durch die 
Zentren einen Entwurf für das Gesamtbudget der 
Dekanate (gemeindlicher und regionaler Pfarr-
dienst einschließlich der Fachstellen). Die nach 
dem Regionalgesetz gebildeten Nachbarscha�s-
räume sind dabei Grundlage der Entwicklung.  

(2) Die Zuweisung gemeindlicher und regionaler 
Pfarrstellen obliegt der Dekanatssynode, die unter 
Berücksich�gung der Mitgliederzahl und bei Be-
darf weiterer, den Besonderheiten des Dekanates 
Rechnung tragender Merkmale ein Zuweisungs-
verfahren beschließt, und der Gesamtkirche zur 
Umsetzung vorlegt.  

(3) aufgehoben  
 
 
 
 
 
 
 
 

§4  
Bewerbung und Bewerbungsfähigkeit 

(1) Die Bewerbung ist innerhalb der in der 
Ausschreibung angegebenen Frist auf dem 
Dienstweg schri�lich oder in Tex�orm bei der 
Kirchenverwaltung einzureichen. 
 
 
 
 

(2) Jede Pfarrerin und jeder Pfarrer der Evange-
lischen Kirchen in Hessen und Nassau, die oder 
der in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit 
berufen ist, kann sich um eine Pfarrstelle im 
Bereich der Evangelischen Kirchen in Hessen und 
Nassau bewerben. 
 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer, die nicht der 
Evangelischen Kirchen in Hessen und Nassau 
angehören, können sich ebenfalls bewerben, 
wenn 

a) sie die Anstellungsfähigkeit für die Ernennung 
zur Pfarrerin oder zum Pfarrer der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau besitzen (§§ 15 bis 
18 PfDG.EKD) und 

§ 5  
Bewerbung und Bewerbungsfähigkeit 

(1) Die Bewerbung ist innerhalb der in der 
Ausschreibung angegebenen Frist auf dem 
Dienstweg schriftlich oder in Textform bei der 
Kirchenverwaltung einzureichen. 
 
 
 
 

(2) Jede Pfarrerin und jeder Pfarrer der Evange-
lischen Kirchen in Hessen und Nassau, die oder 
der in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit 
berufen ist, kann sich um eine Pfarrstelle im 
Bereich der Evangelischen Kirchen in Hessen und 
Nassau bewerben. 
 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer, die nicht der 
Evangelischen Kirchen in Hessen und Nassau 
angehören, können sich ebenfalls bewerben, 
wenn a) sie die Anstellungsfähigkeit für die 
Ernennung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
besitzen (§§ 15 bis 18 PfDG.EKD) und  
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(4) Dekanatssynoden benachbarter Dekanate 
können die in den Absätzen 2 und 3 
beschriebenen Zuweisungsverfahren gemeinsam 
vornehmen.  

(5) Näheres bes�mmt die Kirchenleitung durch 
Rechtsverordnung, die der Zus�mmung des 
Kirchensynodalvorstandes bedarf. 

b) die Kirchenleitung ihre Übernahme in den 
Dienst der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau in Aussicht gestellt hat oder 

c) die Stelle in der Stellenbörse der Evangelischen 
Kirche in Deutschland ausgeschrieben wurde. 

(4) Die Kirchenleitung prü� die Zulässigkeit der 
Bewerbungen. Die Kirchenleitung kann die Liste 
der Bewerberinnen und Bewerber im 
gesamtkirchlichen Interesse ergänzen. 

 

1. die Kirchenleitung ihre Übernahme in den 
Dienst der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau in Aussicht gestellt hat oder 

2. die Stelle in der Stellenbörse der Evangelischen 
Kirche in Deutschland ausgeschrieben wurde. 

(4) Die Kirchenleitung prüft die Zulässigkeit der 
Bewerbungen. Die Kirchenleitung kann die Liste 
der Bewerberinnen und Bewerber im 
gesamtkirchlichen Interesse ergänzen. 

 

§ 5  
Aufgehoben 

  

§ 6 
Die Errichtung, Veränderung und Au�ebung von 
Pfarrstellen bei Kirchengemeinden, Dekanaten 
und kirchlichen Verbänden sowie von Dekans-
pfarrstellen ist im Amtsblat der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau bekannt zu machen. 
Über die Au�ebung gesamtkirchlicher Pfarrstel-
len bei kirchlichen Verbänden entscheidet die Kir-
chenleitung im Benehmen mit dem 
Verbandsvorstand. 
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 Abschnitt 2  
Besetzungsverfahren von Pfarrstellen im 

Nachbarschaftsraum 

Abschnitt 2  
Besetzungsverfahren von Pfarrstellen im 

Nachbarschaftsraum 

§ 7 

 
Die Gemeindepfarrstellen werden im 
Zusammenwirken von Kirchengemeinde und 
Kirchenleitung besetzt. 

§ 5  

Besetzung von Pfarrstellen im 
Nachbarschaftsraum  

(1) Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum werden 
im Zusammenwirken von Nachbarschaftsraum, 
Dekanat und Kirchenleitung besetzt.  

(2) Eine Pfarrstelle ist im Sinne dieses Gesetzes 
besetzt, wenn einer Pfarrerin oder einem Pfarrer 
die Inhaberschaft oder ein Verwaltungsdienst-
auftrag übertragen worden ist.  

(3) Eine nicht besetzte Stelle kann einer Pfarrerin, 
einem Pfarrer oder einer Pfarrerin, einem Pfarrer 
im Pfarrdienstverhältnis auf Probe zur Verwaltung 
übertragen werden. 
 

§ 6  

Besetzung von Pfarrstellen im 
Nachbarschaftsraum 

(1) Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum werden 
im Zusammenwirken von Nachbarschaftsraum, 
Dekanat und Kirchenleitung besetzt. 

(2) Eine Pfarrstelle ist im Sinne dieses Gesetzes 
besetzt, wenn eine Pfarrerin zur Inhaberin, ein 
Pfarrer zum Inhaber ernannt oder einer Pfarrerin 
oder einem Pfarrer die Inhaberschaft oder ein 
Verwaltungsdienstauftrag übertragen worden ist. 

(3) Eine nicht besetzte Stelle kann einer Pfarrerin, 
einem Pfarrer oder einer Pfarrerin, einem Pfarrer 
im Pfarrdienstverhältnis auf Probe zur Verwaltung 
übertragen werden. 
 

§ 8 

(1) Eine Pfarrstelle ist im Sinne dieses Gesetzes 
besetzt, wenn eine Pfarrerin zur Inhaberin oder 
ein Pfarrer zum Inhaber der Stelle ernannt 
worden ist.  

(2) Eine nicht besetzte Stelle kann einer Pfarrerin, 
einem Pfarrer, einer Pfarrerin oder einem Pfarrer 
im Pfarrdienstverhältnis auf Probe zur Verwaltung 
übertragen werden. Eine Pfarrstelle zur 
Verwaltung kann nur verwaltet werden.  

(3) Eine Pfarrstelle ist im Sinne dieses Gesetzes 
auch besetzt, wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer 
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im kirchlichen Hilfsdienst im Wege eines 
Besetzungsverfahrens mit der Verwaltung der 
Stelle beau�ragt worden ist. 

 § 6 
Besetzung von Pfarrstellen in Nachbarscha�s-

räumen, die sich als Kirchengemeinde oder 
Gesamtkirchengemeinde organisieren 

(1) In Nachbarscha�sräumen, die sich nach § 2d 
des Regionalgesetzes als Kirchengemeinde oder 
Gesamtkirchengemeinde organisieren, 
entscheidet der Kirchenvorstand als 
Leitungsorgan des Nachbarscha�sraum. 

(2) Soweit im Folgenden die Begriffe Kirchen-
gemeinde und Kirchenvorstand verwendet 
werden, ist damit die Gesamtkirchengemeinde 
und der Gesamtkirchenvorstand miterfasst. 

§ 7  
Zuständiges Gremium 

 
 

(1) In Nachbarschaftsräumen, die sich nach § 2d 
des Regionalgesetzes als Kirchengemeinde oder 
Gesamtkirchengemeinde organisieren, 
entscheidet der Kirchenvorstand als 
Leitungsorgan des Nachbarschaftsraums. 

(2) Soweit im Folgenden die Begriffe Kirchen-
gemeinde und Kirchenvorstand verwendet 
werden, ist damit die Gesamtkirchengemeinde 
und der Gesamtkirchenvorstand miterfasst. 

(2) In Nachbarschaftsräumen, die sich nach § 2d 
des Regionalgesetzes als Arbeitsgemeinschaft 
organisieren, entscheidet der geschäftsführende 
Ausschuss. Die Kirchenvorstände der 
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Kirchengemeinden des Nachbarschaftsraums sind 
vor der Wahl anzuhören. 

 § 7  
Besetzung von Pfarrstellen in Nachbarscha�s-

räumen, die sich als Arbeitsgemeinscha� 
organisieren 

(1) In Nachbarscha�sräumen, die sich nach § 2d 
des Regionalgesetzes als Arbeitsgemeinscha� 
organisieren, trit der geschä�sführende 
Ausschuss an die Stelle des Kirchenvorstands.  

(2) Die Kirchenvorstände der Kirchengemeinden 
des Nachbarscha�sraums sind vor der Wahl 
anzuhören. 

§ 8  
Besetzung von Pfarrstellen in Nachbarschafts-

räumen, die sich als Arbeitsgemeinschaft 
organisieren 

(1) In Nachbarschaftsräumen, die sich nach § 2d 
des Regionalgesetzes als Arbeitsgemeinschaft 
organisieren, tritt der geschäftsführende 
Ausschuss an die Stelle des Kirchenvorstands. 

(2) Die Kirchenvorstände der Kirchengemeinden 
des Nachbarschaftsraums sind vor der Wahl 
anzuhören. 

 § 8  
Bilanzierung und Ausschreibung von Pfarrstellen 

im Nachbarschaftsraum und regionalen 
Pfarrstellen 

(1) Pfarrstellen sind grundsätzlich auszuschreiben. 
Die Ausschreibung von Pfarrstellen im Nachbar-
schaftsraum erfolgt frühestens drei Monate vor 
Freiwerden der Stelle. Die Ausschreibung erfolgt 

§ 8 
Bilanzierung und Ausschreibung von Pfarrstellen 

im Nachbarschaftsraum und regionalen 
Pfarrstellen 

(1) Pfarrstellen sind grundsätzlich auszuschreiben. 
Die Ausschreibung von Pfarrstellen im Nachbar-
schaftsraum erfolgt frühestens drei Monate vor 
Freiwerden der Stelle. Die Ausschreibung erfolgt 
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im Amtsblatt der EKHN. Erfolgen auf die erste 
Ausschreibung keine Bewerbungen, so ist die 
Pfarrstelle erneut auszuschreiben. Bleiben zwei 
Ausschreibungen ohne Erfolg, wird die Stelle im 
dritten Versuch auch in der Stellenbörse der EKD 
ausgeschrieben. Bleibt auch diese Ausschreibung 
erfolglos, fällt das Besetzungsrecht an die 
Kirchenleitung.  

(2) Grundlage der Ausschreibung ist eine Bilanzie-
rung der pastoralen Arbeit. Diese wird durch die 
Pröpstin oder den Propst durchgeführt, die oder 
der durch die Dekanin oder den Dekan vertreten 
werden kann.  

(3) Eine Ausschreibung unterbleibt, wenn dies 
stellenplanerisch geboten ist. Die Kirchenleitung 
kann im Benehmen mit dem Leitungsorgan des 
Nachbarschaftsraums und dem Dekanatssynodal-
vorstand die Ausschreibung und Wiederbesetzung 
einer Pfarrstelle aussetzen, wenn  

a) die Pfarrstelle verändert oder aufgehoben 
werden soll,  

im Amtsblatt der EKHN. Erfolgen auf die erste 
Ausschreibung keine Bewerbungen, so ist die 
Pfarrstelle erneut auszuschreiben. Bleiben zwei 
Ausschreibungen ohne Erfolg, wird die Stelle im 
dritten Versuch auch in der Stellenbörse der EKD 
ausgeschrieben. Bleibt auch diese Ausschreibung 
erfolglos, fällt das Besetzungsrecht an die 
Kirchenleitung. 

(2) Grundlage der Ausschreibung ist eine Bilanzie-
rung der pastoralen Arbeit. Diese wird durch den 
Propst oder die Pröpstin durchgeführt, die oder 
der durch die Dekanin oder den Dekan vertreten 
werden kann. 

(3) Eine Ausschreibung unterbleibt, wenn dies 
stellenplanerisch geboten ist. Die Kirchenleitung 
kann im Benehmen mit dem Leitungsorgan des 
Nachbarschaftsraums und dem Dekanatssynodal-
vorstand die Ausschreibung und Wiederbesetzung 
einer Pfarrstelle aussetzen, wenn 

1. die Pfarrstelle verändert oder aufgehoben 
werden soll, 
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b) die Personalplanung im Dekanat dies erfordert,  

c) die Versehung der Pfarrstelle auch ohne 
förmliche Besetzung gewährleistet ist.  

Die Entscheidung ist dem Dekanat mit Angabe 
von Gründen mitzuteilen. Dabei ist anzugeben, 
für welchen Zeitraum die Ausschreibung und Be-
setzung ausgesetzt wird.  

(4) Die Ausschreibung einer Pfarrstelle unterbleibt 
für bis zu 18 Monate ab dem Zeitpunkt ihres 
Freiwerdens, soweit die im gesamtkirchlichen 
Stellenplan festgelegten Vakanzquoten nicht 
erreicht werden. Die Kirchenleitung kann 
Ausnahmen zulassen.  

(5) Die Ausschreibung einer Pfarrstelle ist nicht 
erforderlich, wenn das Leitungsorgan des 
Nachbarschaftsraums beantragt, die Pfarrerin 
oder den Pfarrer, die oder der die Pfarrstelle 
verwaltet, die Inhaberschaft der Pfarrstelle zu 
übertragen.  

(6) Die Ausschreibung beinhaltet eine Frist und 
eine Aufgabenbeschreibung. Nach Ablauf der Frist 

2. die Personalplanung im Dekanat dies erfordert, 

3. die Versehung der Pfarrstelle auch ohne 
förmliche Besetzung gewährleistet ist.  

Die Entscheidung ist dem Dekanat mit Angabe 
von Gründen mitzuteilen. Dabei ist anzugeben, 
für welchen Zeitraum die Ausschreibung und 
Besetzung ausgesetzt wird. 

(4) Die Ausschreibung einer Pfarrstelle unterbleibt 
für bis zu 18 Monate ab dem Zeitpunkt ihres 
Freiwerdens, soweit die im gesamtkirchlichen 
Stellenplan festgelegten Vakanzquoten nicht 
erreicht werden. Die Kirchenleitung kann 
Ausnahmen zulassen. 

(5) Die Ausschreibung einer Pfarrstelle ist nicht 
erforderlich, wenn das Leitungsorgan des 
Nachbarschaftsraums beantragt, die Pfarrerin 
oder den Pfarrer, die oder der die Pfarrstelle 
verwaltet, die Inhaberschaft der Pfarrstelle zu 
übertragen. 

(6) Die Ausschreibung beinhaltet eine Frist und 
eine Aufgabenbeschreibung. Nach Ablauf der Frist 
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eingehende Bewerbungen bleiben 
unberücksichtigt. 

(7) Bei Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum wird 
die Ausschreibung durch das jeweiligen Leitungs-
organ, bei regionalen Pfarrstellen durch den 
Dekanatssynodalvorstand erstellt und zur 
Veröffentlichung weitergegeben. 

eingehende Bewerbungen bleiben 
unberücksichtigt. 

(7) Bei Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum wird 
die Ausschreibung durch das jeweiligen Leitungs-
organ, bei regionalen Pfarrstellen durch den 
Dekanatssynodalvorstand erstellt und zur 
Veröffentlichung weitergegeben. 

§ 9 
 
 

(1) Die Pfarrstellen werden in zeitlicher Folge 
zweimal durch Wahl der Kirchengemeinde 
(Besetzungsmodus A und B) und einmal durch die 
Kirchenleitung (Besetzungsmodus C) besetzt. Im 
Zweifelsfall stellt die Kirchenleitung den 
Besetzungsmodus fest. Die erstmalige Besetzung 
einer Stelle erfolgt durch die Kirchenleitung. 
 
 
 
 

§ 9  
Modi der Besetzung von Pfarrstellen im 

Nachbarschaftsraum 

(1) Die Pfarrstellen werden in zeitlicher Folge 
zweimal durch Wahl im Nachbarschaftsraum 
(Besetzungsmodus A und B) und einmal durch die 
Kirchenleitung (Besetzungsmodus C) besetzt. Im 
Zweifelsfall stellt die Kirchenleitung den Beset-
zungsmodus fest. Die erstmalige Besetzung einer 
Stelle erfolgt durch die Kirchenleitung. Werden 
bei Bildung einer Gesamtkirchengemeinde oder 
bei Fusion zugeordnete Pfarrstellen besetzt in die 
neue Rechtsform übertragen, gilt dies als C-
Besetzung. 

§ 9 
Modi der Besetzung von Pfarrstellen im 

Nachbarschaftsraum 

(1) Die Pfarrstellen werden in zeitlicher Folge 
zweimal durch Wahl im Nachbarschaftsraum 
(Besetzungsmodus A und B) und einmal durch die 
Kirchenleitung (Besetzungsmodus C) besetzt. Im 
Zweifelsfall stellt die Kirchenleitung den Beset-
zungsmodus fest. Die erstmalige Besetzung einer 
Stelle erfolgt durch die Kirchenleitung. Werden 
bei Bildung einer Gesamtkirchengemeinde oder 
bei Fusion zugeordnete Pfarrstellen besetzt in die 
neue Rechtsform übertragen, gilt dies als C-
Besetzung. 
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(2) Die Besetzung einer Pfarrstelle, die mindestens 
zur Häl�e des Dienstes mit einem übergemeind-
lichen Dienstau�rag verbunden ist, erfolgt durch 
die Kirchenleitung im Benehmen mit dem 
Kirchenvorstand. Die Übertragung kann gemäß § 9 
des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz 
der EKD befristet werden. 

(2) Wird eine 0,5-Pfarrstelle mit übergemeind-
lichem Dienstauftrag besetzt, die zur Vervoll-
ständigung eines 1,0-Dienstauftrages zusätzlich 
mit einem neuen gemeindlichen Dienstauftrag im 
Nachbarschaftsraum kombiniert werden soll, 
erfolgt die Besetzung der gemeindlichen Pfarr-
stelle durch die Kirchenleitung im Benehmen mit 
dem jeweiligen Leitungsorgan im Nachbarschafts-
raum. Die Übertragung kann gemäß § 9 des 
Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der 
EKD befristet werden. 

(3) Bei der Besetzung von Pfarrstellen sind Pfarre-
rinnen und Pfarrer, deren Beurlaubung oder 
befristeter Dienstauftrag endet, deren Übertra-
gung einer Pfarrstelle endet oder deren Stelle 
reduziert wird, mit Vorrang zu berücksichtigen. Zu 
diesem Zweck kann die Kirchenleitung gemeind-
liche Pfarrstellen im Benehmen mit dem jewei-
ligen Leitungsorgan abweichend von der 
Reihenfolge des Besetzungsmodus anstelle des 
Modus B nach Modus C besetzen. In diesem Fall 
wird die Pfarrstelle bei den beiden folgenden 

(2) Wird eine 0,5-Pfarrstelle mit übergemeind-
lichem Dienstauftrag besetzt, die zur Vervoll-
ständigung eines 1,0-Dienstauftrages zusätzlich 
mit einem neuen gemeindlichen Dienstauftrag im 
Nachbarschaftsraum kombiniert werden soll, 
erfolgt die Besetzung der gemeindlichen Pfarr-
stelle durch die Kirchenleitung im Benehmen mit 
dem jeweiligen Leitungsorgan im Nachbarschafts-
raum. Die Übertragung kann gemäß § 9 des 
Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der 
EKD befristet werden. 

(3) Bei der Besetzung von Pfarrstellen sind Pfarre-
rinnen und Pfarrer, deren Beurlaubung oder 
befristeter Dienstauftrag endet, deren Übertra-
gung einer Pfarrstelle endet oder deren Stelle 
reduziert wird, mit Vorrang zu berücksichtigen. Zu 
diesem Zweck kann die Kirchenleitung gemeind-
liche Pfarrstellen im Benehmen mit dem jewei-
ligen Leitungsorgan abweichend von der 
Reihenfolge des Besetzungsmodus anstelle des 
Modus B nach Modus C besetzen. In diesem Fall 
wird die Pfarrstelle bei den beiden folgenden 
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Besetzungen durch Wahl im Nachbarschaftsraum 
besetzt (Modus A und B). 

Besetzungen durch Wahl im Nachbarschaftsraum 
besetzt (Modus A und B). 

§ 9a 

Bei der Besetzung von Pfarrstellen sind Pfarre-
rinnen und Pfarrer, deren Beurlaubung oder 
befristeter Dienstau�rag endet oder deren Über-
tragung einer Pfarrstelle endet, mit Vorrang zu 
berück-sich�gen. Zu diesem Zweck kann die 
Kirchenleitung bes�mmte Gemeinde-pfarrstellen 
im Benehmen mit dem Kirchenvorstand abwei-
chend von der Reihenfolge des Besetzungsmodus 
(§ 9 Abs. 1) anstelle des Modus B nach Modus C 
besetzen. In diesem Fall wird die Pfarrstelle bei 
den beiden folgenden Besetzungen durch Wahl 
der Kirchengemeinde besetzt (Modus A und B). 

 

Siehe § 9 Absatz 3 

 

Siehe § 9 Absatz 3 
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§ 10 

(1) In Kirchengemeinden eines Nachbarscha�s-
raumes erfolgt die Mitwirkung durch das jeweilige 
Leitungsorgan.  

(2) Sind mehrere Kirchengemeinden pfarramtlich 
verbunden oder bilden sie einen pfarramtlichen 
Koopera�onsraum, so treten die Kirchenvorstän-
de in den Fällen, in denen dieses Kirchengesetz 
eine Mitwirkung des Kirchenvorstandes vorsieht, 
zu gemeinsamer Beratung und getrennter 
Beschlussfassung zusammen. 

 

Siehe §§ 5 bis 7 

 

§ 11 

(1) Pfarrstellen, die nicht besetzt sind oder bei 
denen der Zeitpunkt ihres Freiwerdens feststeht, 
sind zur Bewerbung auszuschreiben, soweit 
dieses Kirchengesetz nichts anderes bestimmt. 

(1a) Die Ausschreibung einer Pfarrstelle unter-
bleibt für bis zu 18 Monate ab dem Zeitpunkt 
ihres Freiwerdens, soweit die im gesamt-
kirchlichen Stellenplan festgelegten Vakanz-

 

Siehe § 8 
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quoten nicht erreicht werden. Die Kirchenleitung 
kann Ausnahmen zulassen. 

(2) Erfolgen auf die erste Ausschreibung keine 
Bewerbungen, so ist die Pfarrstelle spätestens 
zwei Monate nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
erneut auszuschreiben. Erfolgt auf die erste 
Ausschreibung nur eine Bewerbung, kann der 
Kirchenvorstand eine erneute Ausschreibung zwei 
Monate nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
beantragen. 

(3) Bleiben zwei Ausschreibungen ohne Erfolg, so 
entscheidet die Kirchenleitung über die 
Verwaltung der Pfarrstelle (§§ 28 und 32b) oder 
lässt die EKD-weite Ausschreibung zu. 

§ 12 

Die Ausschreibung und Wiederbesetzung einer 
Pfarrstelle kann durch die Kirchenleitung im 
Benehmen mit dem Kirchenvorstand mit der 
Erteilung eines zusätzlichen Dienstauftrages 
verbunden werden. 
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§ 13 

(1) Die Ausschreibung einer Pfarrstelle ist nicht 
erforderlich, wenn der Kirchenvorstand mit der 
nach § 22 Abs. 2 erforderlichen Mehrheit 
beantragt, die Pfarrerin oder den Pfarrer, die oder 
der die Pfarrstelle verwaltet, zur Inhaberin oder 
zum Inhaber der Pfarrstelle zu ernennen; § 26 gilt 
entsprechend.  

(2) Die Kirchenleitung kann im Benehmen mit 
dem Kirchenvorstand und dem Dekanatssynodal-
vorstand die Ausschreibung und Wieder-
besetzung einer Pfarrstelle aussetzen, wenn  

a) die Pfarrstelle verändert oder aufgehoben 
werden soll,  

b) die Pfarrstelle nicht mehr den Erfordernissen 
des § 4 entspricht,  

c) die Versehung der Pfarrstelle auch ohne 
förmliche Besetzung gewährleistet ist. 

 

 

Siehe § 8 
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§ 14  

(1) Jede Pfarrerin und jeder Pfarrer der Evange-
lischen Kirche in Hessen und Nassau, die oder der 
in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit 
berufen ist, kann sich um eine Pfarrstelle im Be-
reich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau bewerben.  

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer, die nicht der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und Nassau ange-
hören, können sich ebenfalls bewerben, wenn  

a) sie die Anstellungsfähigkeit für die Ernennung 
zur Pfarrerin oder zum Pfarrer der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau besitzen (§§ 15 bis 
18 des Pfarrdienstgesetzes der EKD),  

b) die Kirchenleitung ihre Übernahme in den 
Dienst der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau in Aussicht gestellt hat.  

(3) Die Vorschriften des Kirchengesetzes über die 
Pfarrer im kirchlichen Hilfsdienst für die Bewer-
bung um eine Pfarrstelle bleiben unberührt. 

 

Siehe § 4 (3) 

 



Anlage 1 zu Drucksache Nr. 67/24 G 
Synopse 

Seite 22  
 

Geltendes Recht Entwurf der Kirchenleitung für den Entwurf eines 
Kirchengesetzes zur Neuregelung des Pfarrstellengesetzes 
und der Anpassung weiterer dienstrechtlicher Regelungen 
zur 1. Lesung im April 2024 (13KS 5. Tg.) (Drs. Nr. 14/24 G)  

Entwurf des Theologischen Ausschusses für den Entwurf 
eines Kirchengesetzes zur Neuregelung des Pfarrstellen-
gesetzes und der Anpassung weiterer dienstrechtlicher 

Regelungen zur 2. Lesung im November 2024 (13KS 7. Tg.) 

§ 15 

(1) Bewerbungen müssen in Textform auf dem 
Dienstweg bei der Kirchenleitung eingereicht 
werden. Die Bewerbungsfrist endet vier Wochen 
nach der Veröffentlichung, sofern dort nichts 
anderes angegeben ist. Die Kirchenleitung kann 
nachträgliche Bewerbungen zulassen.  

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer können sich gleich–
zeitig um höchstens drei Pfarrstellen bewerben.  

(3) Die Kirchenverwaltung prüft die Zulässigkeit 
der Bewerbungen. Die Kirchenleitung kann die 
Liste der Bewerberinnen und Bewerber ergänzen. 

 

Siehe § 4 

 

§ 16 

(1) Vor Ausschreibung einer Pfarrstelle hat der 
Kirchenvorstand zusammen mit der Pröpstin oder 
dem Propst eine Bilanzierung der Gemeinde-
arbeit einschließlich der Erstellung eines 
Aufgabenprofils vorzunehmen; der 
Dekanatssynodalvorstand ist zu beteiligen.  

Siehe § 8  
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(2) In den Fällen des Besetzungsmodus A und B 
erörtert die Dekanin oder der Dekan mit dem 
Kirchenvorstand die Bewerbungen im Hinblick auf 
die besonderen Verhältnisse und Anforderungen 
der Gemeinde. 

§ 17 

(1) Das Wahlrecht der Kirchengemeinde wird 
durch den Kirchenvorstand ausgeübt.  

(2) Organisiert sich der Nachbarschaftsraum als 
Arbeitsgemeinschaft, wird das Wahlrecht vom ge-
schäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemein-
schaft ausgeübt. Die Kirchenvorstände im Nach-
barschaftsraum sind vor der Wahl anzuhören. 

 

Siehe §§ 5 bis 7 

 

§ 18 
 

(1) Der Kirchenvorstand führt mit jeder Bewer-
berin und jedem Bewerber ein Gespräch über die 
Gemeinde, den Dienst, der von der Pfarrerin oder 
von dem Pfarrer erwartet wird, und die Person 
der Bewerberin oder des Bewerbers. Jeder einge-
ladenen Bewerberin und jedem eingeladenen 

§ 10  
Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber 

(1) Die Dekanin oder der Dekan führt zusammen 
mit dem jeweiligen Leitungsorgan mit den 
zugelassenen Bewerbenden ein Gespräch über 
den Nachbarschaftsraum, den Dienst, der von der 
Pfarrerin oder von dem Pfarrer erwartet wird, 
und die Person der Bewerberin oder des 

§ 10  
Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber 

(1) Die Dekanin oder der Dekan führt zusammen 
mit dem jeweiligen Leitungsorgan mit den 
zugelassenen Bewerbenden ein Gespräch über 
den Nachbarschaftsraum, den Dienst, der von der 
Pfarrerin oder von dem Pfarrer erwartet wird, 
und die Person der Bewerberin oder des 
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Bewerber sind die notwendigen Reisekosten 
durch die Kirchengemeinde zu erstatten.  

(2) Liegen mehr als drei Bewerbungen vor, so 
kann der Kirchenvorstand nach den 
Vorstellungsgesprächen mit allen Bewerberinnen 
und Bewerbern mindestens drei Bewerberinnen 
oder Bewerber in die engere Wahl ziehen. Dies 
geschieht in geheimer Abstimmung, wobei die in 
die engere Wahl gezogenen Bewerberinnen und 
Bewerber jeweils mindestens ein Drittel der 
Stimmen der Anwesenden erhalten müssen. 

Bewerbers.  
 

(2) Das jeweilige Leitungsorgan soll die 
Bewerberinnen und Bewerber vor der Wahl in 
geeigneter Weise dem Nachbarschaftsraum und 
dem Mitarbeitendenkreis bekannt machen.  
 
 
 
 
 

(3) Die Bewerberinnen und Bewerber dürfen nicht 
um Stimmen werben oder die Wahl auf andere 
Weise beeinflussen. 

Bewerbers.  
 

(2) Das jeweilige Leitungsorgan soll die 
Bewerberinnen und Bewerber vor der Wahl in 
geeigneter Weise dem Nachbarschaftsraum und 
dem Mitarbeitendenkreis bekannt machen.  
 
 
 
 
 

(3) Die Bewerberinnen und Bewerber dürfen nicht 
um Stimmen werben oder die Wahl auf andere 
Weise beeinflussen.  

§ 19 

(1) Der Kirchenvorstand soll die Bewerberinnen 
und Bewerber vor der Wahl in geeigneter Weise 
der Gemeinde und dem Mitarbeiterkreis bekannt 
machen.  

 

Siehe § 10 (2) und (3) 
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(2) Die Bewerberinnen und Bewerber dürfen nicht 
um Stimmen werben oder die Wahl auf andere 
Weise beeinflussen. 

§ 20 
 

(1) Die Dekanin oder der Dekan leitet die Wahl. 
Sie oder er setzt im Benehmen mit dem 
Kirchenvorstand den Tag der Wahl fest.  
 

 
 
 

(2) Die Wahl soll binnen drei Monaten nach 
Eingang der Liste der Bewerberinnen und 
Bewerber stattfinden. Die Kirchenverwaltung 
kann die Frist auf Antrag des Kirchenvorstandes 
einmal bis auf sechs Monate verlängern. Findet 
die Wahl innerhalb dieser Frist nicht statt, so gilt 
die Wahl als nicht zustande gekommen.  
 

§ 11  
Wahlvorbereitung 

(1) Die Wahl kann nur stattfinden, wenn mindes-
tens zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglie-
der des jeweiligen Leitungsgremiums anwesend 
sind.  

(2) Die Dekanin oder der Dekan leitet die Wahl. 
Sie oder er setzt im Benehmen mit dem 
jeweiligen Leitungsorgan den Tag der Wahl fest.  

(3) Die Wahl soll binnen drei Monaten nach 
Eingang der Liste der Bewerberinnen und 
Bewerber stattfinden. Die Kirchenverwaltung 
kann die Frist auf Antrag des jeweiligen 
Leitungsorgans einmal bis auf sechs Monate 
verlängern. Findet die Wahl innerhalb dieser Frist 
nicht statt, so gilt die Wahl als nicht zustande 
gekommen.  

§ 11 
Wahlvorbereitung 

(1) Die Wahl kann nur stattfinden, wenn mindes-
tens zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglie-
der des jeweiligen Leitungsorgans gremiums 
anwesend sind. 

(2) Die Dekanin oder der Dekan leitet die Wahl. 
Sie oder er setzt im Benehmen mit dem 
jeweiligen Leitungsorgan den Tag der Wahl fest. 

(3) Die Wahl soll binnen drei Monaten nach 
Eingang der Liste der Bewerberinnen und 
Bewerber stattfinden. Die Kirchenverwaltung 
kann die Frist auf Antrag des jeweiligen 
Leitungsorgans einmal bis auf sechs Monate 
verlängern. Findet die Wahl innerhalb dieser Frist 
nicht statt, so gilt die Wahl als nicht zustande 
gekommen. 
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(3) Die oder der Vorsitzende des Kirchenvorstan-
des lädt die wahlberechtigten Mitglieder des 
Kirchenvorstandes mindestens zwei Wochen vor 
dem Wahltag schriftlich zur Wahl ein und unter-
richtet die Dekanin oder den Dekan über die 
ordnungsgemäße Einladung. Die Einladung muss 
nachweisbar sein. Die Mitglieder der Kirchenvor-
stände pfarramtlich verbundener Kirchengemein-
den sind zu einer gemeinsamen Wahl einzuladen.  

(4) Nicht wahlberechtigt sind  

a) Pfarrerinnen und Pfarrer einer anderen 
Kirchengemeinde, die dem Kirchenvorstand als 
beauftragte Vertreterinnen und Vertreter im 
Pfarramt angehören (§ 25 Absatz 1 der 
Kirchengemeindeordnung),  

b) Mitglieder des Kirchenvorstandes, die nach § 
37 Absatz 1 der Kirchengemeindeordnung nicht 
an der Wahl teilnehmen dürfen. 

(4) Die oder der Vorsitzende des jeweiligen 
Leitungsorgans lädt die Mitglieder mindestens 
zwei Wochen vor dem Wahltag schriftlich oder in 
Textform zur Wahl ein und unterrichtet die 
Dekanin oder den Dekan über die 
ordnungsgemäße Einladung.  

 

(4) Die oder der Vorsitzende des jeweiligen 
Leitungsorgans lädt die Mitglieder mindestens 
zwei Wochen vor dem Wahltag schriftlich oder in 
Textform zur Wahl ein und unterrichtet die 
Dekanin oder den Dekan über die 
ordnungsgemäße Einladung. 

§ 21 

(1) Die Wahl kann nur stattfinden, wenn 
mindestens zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der 

 
Siehe § 11 

 
Siehe § 11 
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zu wählenden Kirchenvorsteherinnen und 
Kirchenvorsteher (§ 7 Kirchengemeindewahl-
ordnung und § 29 Kirchengemeindeordnung) 
einschließlich der berufenen Kirchenvorstehe-
rinnen und Kirchenvorsteher anwesend sind; 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, die 
nach § 20 Abs. 4b nicht wahlberechtigt sind, 
werden nicht mitgezählt. Bei pfarramtlich ver-
bundenen Kirchengemeinden gilt Satz 1 für jeden 
beteiligten Kirchenvorstand.  

(2) Für die Wahl wird ein Wahlvorstand gebildet, 
dem die Dekanin oder der Dekan, die oder der 
Vorsitzende des Kirchenvorstandes, bei pfarr-
amtlich verbundenen Kirchengemeinden die 
Vorsitzenden der Kirchenvorstände, und eine 
Schriftführerin oder ein Schriftführer angehören, 
die oder der vom Kirchenvorstand, bei pfarramt-
lich verbundenen Kirchengemeinden von den 
Kirchenvorständen gemeinsam, bestimmt wird.  
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§ 22 
 

(1) Die Wahl ist geheim und mit Stimmzetteln 
vorzunehmen.  
 
 
 
 

 
 
 

(2) Gewählt ist, wer die Stimmenmehrheit der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Kirchenvor-
standes oder der Kirchenvorstände pfarramtlich 
verbundener Kirchengemeinden erhalten hat. 
Diese Zahl ergibt sich aus der Summe  

a) der Zahl der zu wählenden Kirchenvorstehe-
rinnen und Kirchenvorsteher nach den § 7 der 
Kirchengemeindewahlordnung,  

§ 12  
Durchführung der Wahl 

(1) Für die Wahl wird ein Wahlvorstand gebildet, 
dem die Dekanin oder der Dekan, die oder der 
Vorsitzende des jeweiligen Leitungsorganes und 
eine Schriftführerin oder ein Schriftführer 
angehören, die oder der vom Leitungsorgan 
bestimmt wird.  

(2) Die Wahl ist geheim und mit Stimmzetteln 
vorzunehmen. § 41 der Kirchengemeindewahl-
ordnung gilt entsprechend.  

(3) Gewählt ist, wer die Stimmenmehrheit der 
Mitglieder des Leitungsorgans erhalten hat. 
 
 
 

 
 
 

§ 12  
Durchführung der Wahl 

(1) Für die Wahl wird ein Wahlvorstand gebildet, 
dem die Dekanin oder der Dekan, die oder der 
Vorsitzende des jeweiligen Leitungsorganes und 
eine Schriftführerin oder ein Schriftführer 
angehören, die oder der vom Leitungsorgan 
bestimmt wird. 

(2) Die Wahl ist geheim und mit Stimmzetteln 
vorzunehmen. § 41 der Kirchengemeinde-
wahlordnung gilt entsprechend. 

(3) Gewählt ist, wer die Stimmenmehrheit der 
Mitglieder des Leitungsorgans erhalten hat. 
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b) der Zahl der berufenen Mitglieder des 
Kirchenvorstandes,  

c) der Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer und 
Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis 
auf Probe, die eine in der Gemeinde errichtete 
Pfarrstelle oder Pfarrstelle zur Verwaltung 
innehaben oder verwalten (§ 25 Absatz 1 der 
Kirchengemeindeordnung),  

d) der Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarr-
dienstverhältnis auf Probe und Pfarrdiakone, die 
zur Mithilfe im pfarramtlichen Dienst in die 
Gemeinde entsandt sind, und der übergemeind-
lichen Pfarrerinnen und Pfarrer, die gemäß § 25 
Absatz 2 der Kirchengemeindeordnung dem 
Kirchenvorstand angehören.  

(3) Wird die nach Absatz 2 erforderliche Mehrheit 
im ersten Wahlgang nicht er-reicht, so ist die 
Wahl zu wiederholen. Wird die erforderliche 
Mehrheit auch im dritten Wahlgang nicht er-
reicht, so ist die Wahl innerhalb von sechs 
Wochen zu wiederholen. Wird auch bei der 
erneuten Wahl die erforderliche Mehrheit im 
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dritten Wahlgang nicht erreicht, so kann die 
Kirchenleitung nach Anhören des Kirchenvor-
standes die Pfarrstelle erneut ausschreiben oder 
gemäß § 25 Abs. 1 besetzen.  

(4) Stimmzettel, die keinen oder mehrere Namen 
enthalten, oder Namen, die nicht auf der Liste der 
Bewerberinnen und Bewerber stehen oder 
unleserlich sind, sind ungültig. Bei Zweifeln über 
die Gültigkeit des Stimmzettels entscheidet der 
Wahlvorstand. Seine Entscheidung ist mit Be-
gründung in die Niederschrift aufzunehmen. 

 
 
 
 

(4) Stimmzettel, die keinen oder mehrere Namen 
enthalten, oder Namen, die nicht auf der Liste der 
Bewerberinnen und Bewerber stehen oder 
unleserlich sind, sind ungültig. Bei Zweifeln über 
die Gültigkeit des Stimmzettels entscheidet der 
Wahlvorstand. Seine Entscheidung ist mit Be-
gründung in die Niederschrift aufzunehmen.  

(5) Wird die erforderliche Mehrheit im ersten 
Wahlgang nicht erreicht, so ist die Wahl zu 
wiederholen. Wird die erforderliche Mehrheit 
auch im dritten Wahlgang nicht erreicht, ist das 
Verfahren beendet. Die Kirchenleitung kann im 
Anschluss die Pfarrstelle ohne erneute 
Ausschreibung gemäß § 15 besetzen oder die 
Ausschreibung der Pfarrstelle nach frühestens 
sechs Monaten erneut zulassen.  

(6) Über die Durchführung und das Ergebnis der 
Wahl ist von der Schriftführerin oder von dem 

 
 
 
 

(4) Stimmzettel, die keinen oder mehrere Namen 
enthalten, oder Namen, die nicht auf der Liste der 
Bewerberinnen und Bewerber stehen oder 
unleserlich sind, sind ungültig. Bei Zweifeln über 
die Gültigkeit des Stimmzettels entscheidet der 
Wahlvorstand. Seine Entscheidung ist mit 
Begründung in die Niederschrift aufzunehmen. 

(5) Wird die erforderliche Mehrheit im ersten 
Wahlgang nicht erreicht, so ist die Wahl zu 
wiederholen. Wird die erforderliche Mehrheit 
auch im dritten Wahlgang nicht erreicht, ist das 
Verfahren beendet. Die Kirchenleitung kann im 
Anschluss die Pfarrstelle ohne erneute 
Ausschreibung gemäß § 16 besetzen oder die 
Ausschreibung der Pfarrstelle nach frühestens 
sechs Monaten erneut zulassen. 

(6) Über die Durchführung und das Ergebnis der 
Wahl ist von der Schriftführerin oder von dem 
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Schriftführer eine Niederschrift anzufertigen, in 
der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 
Wahl namentlich aufzuführen sind. Nach Ab-
schluss der Wahl prüft der Wahlvorstand die 
Ordnungsmäßigkeit der Wahlhandlung. Das 
Ergebnis der Prüfung ist in der Niederschrift zu 
vermerken, die vom Wahlvorstand zu 
unterzeichnen ist. Die Dekanin oder der Dekan 
nimmt die Unterlagen der Wahl in Verwahrung.  

(7) Das Ergebnis der Wahl ist den 
Kirchengemeinden im Nachbarschaftsraum im 
Gottesdienst und auf andere geeignete Weise 
bekannt zu geben. Dabei ist auf die Möglichkeit 
des Einspruchs hinzuweisen. 

(8) Jedes nach der Kirchengemeindewahlordnung 
wahlberechtigte Kirchenmitglied im 
Nachbarschaftsraum kann innerhalb von zwei 
Wochen nach der Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses Einspruch gegen die Wahl 
einlegen. Für das Einspruchsverfahren gilt § 24. 

Schriftführer eine Niederschrift anzufertigen, in 
der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 
Wahl namentlich aufzuführen sind. Nach 
Abschluss der Wahl prüft der Wahlvorstand die 
Ordnungsmäßigkeit der Wahlhandlung. Das 
Ergebnis der Prüfung ist in der Niederschrift zu 
vermerken, die vom Wahlvorstand zu 
unterzeichnen ist. Die Dekanin oder der Dekan 
nimmt die Unterlagen der Wahl in Verwahrung. 

(7) Das Ergebnis der Wahl ist den 
Kirchengemeinden im Nachbarschaftsraum im 
Gottesdienst und auf andere geeignete Weise 
bekannt zu geben. Dabei ist auf die Möglichkeit 
des Einspruchs hinzuweisen. 

(8) Jedes nach der Kirchengemeindewahlordnung 
wahlberechtigte Kirchenmitglied im 
Nachbarschaftsraum kann innerhalb von zwei 
Wochen nach der Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses Einspruch gegen die Wahl 
einlegen. Für das Einspruchsverfahren gilt § 23. 
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§ 23 

(1) Über die Durchführung und das Ergebnis der 
Wahl ist von der Schriftführerin oder von dem 
Schriftführer eine Niederschrift anzufertigen, in 
der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 
Wahl namentlich aufzuführen sind. Nach Ab-
schluss der Wahl prüft der Wahlvorstand die 
Ordnungsmäßigkeit der Wahlhandlung. Das 
Ergebnis der Prüfung ist in der Niederschrift zu 
vermerken, die vom Wahlvorstand zu 
unterzeichnen ist. Die Dekanin oder der Dekan 
nimmt die Unterlagen der Wahl in Verwahrung.  

(2) Das Ergebnis der Wahl ist der Gemeinde, bei 
pfarramtlicher Verbindung allen beteiligten 
Gemeinden, im Gottesdienst und auf andere 
geeignete Weise bekannt zu geben. Dabei ist auf 
die Möglichkeit des Einspruchs gemäß Absatz 3 
hin-zuweisen.  

(3) Jedes nach der Kirchengemeindewahlordnung 
wahlberechtigte Mitglied der Kirchengemeinde 
kann innerhalb von zwei Wochen nach der 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch 
gegen die Wahl einlegen. Für das Einspruchs-
verfahren gilt § 27. 

 

 

Siehe § 12 

 

Siehe § 12 
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§ 24 
 

(1) Erfolgt kein Einspruch, so teilt der Kirchenvor-
stand der Gewählten oder dem Gewählten das 
Ergebnis der Wahl schriftlich mit. Diese oder 
dieser hat binnen zwei Wochen schriftlich zu er-
klären, ob sie oder er die Wahl annimmt. Die 
Annahme ist bindend.  

(2) Ist die Einspruchsfrist abgelaufen, legt die De-
kanin oder der Dekan die Wahlunterlagen der 
Kirchenleitung vor.  

(3) Die Kirchenleitung bestätigt die Wahl, indem 
sie die gewählte Pfarrerin zur Inhaberin oder den 
gewählten Pfarrer zum Inhaber der Pfarrstelle 
ernennt, auf die sie oder er gewählt worden ist. 
Eine Pfarrerin oder ein Pfarrer im kirchlichen 
Hilfsdienst wird zur Verwalterin oder zum 
Verwalter der Pfarrstelle ernannt (§ 5 des 
Kirchen-gesetzes über die Pfarrer im kirchlichen 
Hilfsdienst).  

(4) Die Bestätigung darf nur versagt wer-den, 
wenn  

a) das Besetzungsverfahren gesetzwidrig war,  

b) ein Einspruch gegen die Wahl begründet ist.  

§ 13 
Bestätigung der Wahl 

(1) Erfolgt kein Einspruch, so teilt das Leitungs-
organ der Gewählten oder dem Gewählten das 
Ergebnis der Wahl schriftlich mit. Diese oder 
dieser hat binnen zwei Wochen schriftlich zu 
erklären, ob sie oder er die Wahl annimmt. Die 
Annahme ist bindend.  

(2) Ist die Einspruchsfrist abgelaufen, legt die 
Dekanin oder der Dekan die Wahlunterlagen der 
Kirchenverwaltung vor.  

(3) Die Kirchenleitung bestätigt die Wahl, indem 
sie die gewählte Pfarrerin oder den gewählten 
Pfarrer mit der Inhaberschaft der Pfarrstelle im 
Nachbarschaftsraum beauftragt.  
 
 
 
 
 

(4) Die Bestätigung darf nur versagt werden, 
wenn das Besetzungsverfahren gesetzwidrig war, 
oder ein Einspruch gegen die Wahl begründet ist.  
 
 
 

§ 13 
Bestätigung der Wahl 

(1) Erfolgt kein Einspruch, so teilt das Leitungs-
organ der Gewählten oder dem Gewählten das 
Ergebnis der Wahl schriftlich mit. Diese oder 
dieser hat binnen zwei Wochen schriftlich zu 
erklären, ob sie oder er die Wahl annimmt. Die 
Annahme ist bindend.  

(2) Ist die Einspruchsfrist abgelaufen, legt die 
Dekanin oder der Dekan die Wahlunterlagen der 
Kirchenverwaltung vor.  

(3) Die Kirchenleitung bestä�gt die Wahl, indem 
sie die gewählte Pfarrerin zur Inhaberin oder den 
gewählten Pfarrer zum Inhaber der Pfarrstelle im 
Nachbarscha�sraum ernennt.  
 
 
 
 
 

(4) Die Bestätigung darf nur versagt werden, 
wenn das Besetzungsverfahren gesetzwidrig war, 
oder ein Einspruch gegen die Wahl begründet ist.  
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(5) Wird die Wahl nicht bestätigt, so entscheidet 
die Kirchenleitung darüber, an welcher Stelle das 
Besetzungsverfahren wieder aufgenommen wird. 
Das Gleiche gilt, wenn die oder der Gewählte die 
Wahl nicht annimmt oder innerhalb der Frist 
keine Erklärung abgibt. 

(5) Wird die Wahl nicht bestätigt, so entscheidet 
die Kirchenleitung über das weitere Verfahren. 
Das Gleiche gilt, wenn die oder der Gewählte die 
Wahl nicht annimmt oder innerhalb der Frist 
keine Erklärung abgibt.  
 

(6) Der Stellenwechsel erfolgt in der Regel 
frühestens drei Monate nach der Wahl. 

(5) Wird die Wahl nicht bestätigt, so entscheidet 
die Kirchenleitung über das weitere Verfahren. 
Das Gleiche gilt, wenn die oder der Gewählte die 
Wahl nicht annimmt oder innerhalb der Frist 
keine Erklärung abgibt.  
 

(6) Der Stellenwechsel Amtsantritt erfolgt in der 
Regel frühestens drei Monate nach der Wahl. 

§ 25 
 

(1) Wenn die Wahl gemäß § 20 Abs. 2 oder § 22 
Abs. 3 nicht zustande gekommen ist, so kann die 
Kirchenleitung nach Anhören des 
Kirchenvorstandes eine Bewerberin zur Inhaberin 
oder einen Bewerber zum Inhaber der Pfarrstelle 
er-nennen. Eine solche Besetzung gilt nicht als 
Besetzung durch die Kirchenleitung im Sinne von 
§ 9 Abs. 1.  
 
 
 
 

§ 14 
Scheitern der Wahl 

(1) Wenn die Wahl gemäß § 11 oder § 12 Absatz 5 
nicht zustande gekommen ist, so kann die 
Kirchenleitung nach Anhörung des Leitungsorgans 
eine Bewerberin oder einen Bewerber mit der 
Verwaltung der Pfarrstelle beauftragen. Pfarre-
rinnen oder Pfarrer, die im vorangegangenen Be-
setzungsverfahren nicht zur Inhaberin oder zum 
Inhaber der Pfarrstelle ernannt werden konnten, 
dürfen nur im Einvernehmen mit dem 
Leitungsorgan des Nachbarschaftsraumes mit der 
Verwaltung einer Pfarrstelle in diesem 
Nachbarschaftsraum beauftragt werden. Eine 

§ 14 
Scheitern der Wahl 

(1) Wenn die Wahl gemäß § 11 oder § 12 Absatz 5 
nicht zustande gekommen ist, so kann die 
Kirchenleitung nach Anhörung des Leitungsorgans 
eine Bewerberin oder einen Bewerber mit der 
Verwaltung der Pfarrstelle beauftragen. Pfarre-
rinnen oder Pfarrer, die im vorangegangenen Be-
setzungsverfahren nicht zur Inhaberin oder zum 
Inhaber der Pfarrstelle ernannt werden konnten, 
dürfen nur im Einvernehmen mit dem 
Leitungsorgan des Nachbarschaftsraumes mit der 
Verwaltung einer Pfarrstelle in diesem 
Nachbarschaftsraum beauftragt werden. Eine 
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(2) Macht die Kirchenleitung von ihrem 
Ernennungsrecht keinen Gebrauch, so 
entscheidet sie über die Verwaltung der 
Pfarrstelle gemäß § 28. 

solche Besetzung gilt nicht als Besetzung durch 
die Kirchenleitung im Sinne von § 9 Absatz 1.  

(2) Der Auftrag ist auf die Dauer von höchstens 
sechs Jahren zu befristen; er kann verlängert 
werden. Die Stelle kann für die Dauer der Ver-
waltung nicht ausgeschrieben werden, es sei 
denn, der Dienstauftrag zur Verwaltung wird zur 
Überbrückung, in der Regel für weniger als zwölf 
Monate, übertragen. 

solche Besetzung gilt nicht als Besetzung durch 
die Kirchenleitung im Sinne von § 9 Absatz 1.  

(2) Der Auftrag ist auf die Dauer von höchstens 
sechs Jahren zu befristen; er kann verlängert 
werden. Die Stelle kann für die Dauer der Ver-
waltung nicht ausgeschrieben werden, es sei 
denn, der Dienstauftrag zur Verwaltung wird zur 
Überbrückung, in der Regel für weniger als zwölf 
Monate, übertragen. 

§ 26 
 

(1) Erfolgt die Besetzung der Pfarrstelle gemäß § 9 
Absatz 1 durch die Kirchenleitung, so wählt sie 
unter Berücksichtigung der Bilanzierung im 
Rahmen des § 16 Absatz 1 eine Bewerberin oder 
Bewerber aus. Die zuständige Pröpstin oder der 
zuständige Propst stellt sie oder ihn dem 
Kirchenvorstand vor. Die Pröpstin oder der Propst 
wird durch die Dekanin oder den Dekan 
unterstützt. Bei der Vorstellung ist auf die 
Möglichkeit des Einspruchs gemäß Absatz 2 
hinzuweisen.  

§ 15  
Besetzung durch die Kirchenleitung (Modus C) 

(1) Erfolgt die Besetzung der Pfarrstelle gemäß 
§ 9 Absatz 1 durch die Kirchenleitung (Modus C), 
so wählt sie unter Berücksichtigung der Bilanzie-
rung eine Bewerberin oder einen Bewerber aus. 
Die zuständige Dekanin oder der zuständige 
Dekan stellt sie oder ihn dem jeweiligen Leitungs-
organ vor. Es ist den Bewerberinnen und Bewer-
bern nicht gestattet, vor der Vorstellung Kontakt 
mit dem Nachbarschaftsraum aufzunehmen. Bei 
der Vorstellung ist auf die Möglichkeit des 
Einspruchs gemäß Absatz 2 hinzuweisen.  

§ 15  
Besetzung durch die Kirchenleitung (Modus C) 

(1) Erfolgt die Besetzung der Pfarrstelle gemäß § 9 
Absatz 1 durch die Kirchenleitung (Modus C), so 
wählt sie unter Berücksichtigung der Bilanzierung 
eine Bewerberin oder einen Bewerber aus. Die 
zuständige Dekanin oder der zuständige Dekan 
stellt sie oder ihn dem jeweiligen Leitungsorgan 
vor. Es ist den Bewerberinnen und Bewerbern 
nicht gestattet, vor der Vorstellung Kontakt mit 
dem Nachbarschaftsraum aufzunehmen. Es ist 
dem Leitungsorgan nicht gestattet, vor der 
Vorstellung ein Votum zu Bewerberinnen und 
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(2) Jedes nach der Kirchengemeindewahlordnung 
wahlberechtigte Mitglied der Kirchengemeinde 
kann innerhalb von zwei Wochen nach der Vor-
stellung der Bewerberin oder des Bewerbers 
gegen deren oder dessen vorgesehene Ernennung 
zur Inhaberin oder zum Inhaber der Pfarrstelle 
Einspruch einlegen. Für das Einspruchsverfahren 
gilt § 27.  

(3) Erfolgt kein Einspruch oder werden die 
Einsprüche zurückgewiesen, so ernennt die 
Kirchenleitung die Pfarrerin oder den Pfarrer zum 
Inhaber der Pfarrstelle. 

 
 
 

(2) Jedes nach der Kirchengemeindewahlordnung 
wahlberechtigte Kirchenmitglied im 
Nachbarschaftsraum kann innerhalb von zwei 
Wochen nach der Vorstellung der Bewerberin 
oder des Bewerbers gegen die Besetzung der 
Pfarrstelle Einspruch einlegen. Für das 
Einspruchsverfahren gilt § 23. 
 

(3) Erfolgt kein Einspruch oder werden die 
Einsprüche zurückgewiesen, so beauftragt die 
Kirchenleitung die Bewerberin oder den Bewerber 
mit der Verwaltung der Pfarrstelle.  

Bewerbern abzugeben. Bei der Vorstellung ist auf 
die Möglichkeit des Einspruchs gemäß Absatz 2 
hinzuweisen. 

(2) Jedes nach der Kirchengemeindewahlordnung 
wahlberechtigte Kirchenmitglied im 
Nachbarschaftsraum kann innerhalb von zwei 
Wochen nach der Vorstellung der Bewerberin 
oder des Bewerbers gegen die Besetzung der 
Pfarrstelle Einspruch einlegen. Für das 
Einspruchsverfahren gilt § 23. 
 

(3) Erfolgt kein Einspruch oder werden die 
Einsprüche zurückgewiesen, so beauftragt die 
Kirchenleitung die Bewerberin oder den Bewerber 
mit der Verwaltung der Pfarrstelle. 

§ 27  

(1) Einsprüche gemäß § 23 Abs. 3 und § 26 Abs. 2 
sind schriftlich bei der Dekanin oder dem Dekan 
einzulegen und zu begründen. Sie können nur auf 
folgende Gründe gestützt werden:  

a) Gesetzwidrigkeit des Besetzungsverfahrens,  

 

Siehe § 23 

 

Siehe § 23 
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b) erhebliche Bedenken gegen Lehre und 
Lebensführung,  

c) wesentlich eingeschränkte Dienstfähigkeit.  

(2) Über Einsprüche entscheidet die Kirchenlei-
tung nach Anhören des Kirchenvorstandes und 
der betroffenen Pfarrerin oder des betroffenen 
Pfarrers. Bei Einsprüchen aus Gründen der Lehre 
soll eine Stellungnahme des Kollegiums für 
theologische Lehrgespräche eingeholt werden. 

§ 28 

(1) Kann eine Pfarrstelle nicht besetzt werden, so 
kann die Kirchenleitung eine Pfarrerin, einen 
Pfarrer, eine Pfarrerin oder einen Pfarrer im 
Pfarrdienstverhältnis auf Probe nach Anhören des 
Kirchenvorstandes mit der Verwaltung der 
Pfarrstelle beauftragen. Pfarrerinnen oder 
Pfarrer, die im vorangegangenen Besetzungs-
verfahren nicht zur Inhaberin oder zum Inhaber 
der Pfarrstelle ernannt werden konnten, dürfen 
nur im Einvernehmen mit dem Kirchenvorstand 
mit der Verwaltung einer Pfarrstelle in dieser 
Gemeinde beauftragt werden.  
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(2) Der Auftrag ist auf die Dauer von höchstens 
fünf Jahren zu befristen; er kann verlängert wer-
den. Die Stelle kann für die Dauer der Verwaltung 
nicht ausgeschrieben werden.  

(3) Über die Verwaltung von Pfarrstellen zur 
Verwaltung entscheidet die Kirchenleitung nach 
Anhören des Kirchenvorstandes.  

 Abschnitt 3 
Besetzungsverfahren von regionalen und 

gesamtkirchlichen Pfarrstellen 

Abschnitt 3 
Besetzungsverfahren von regionalen und 

gesamtkirchlichen Pfarrstellen 

 § 16  
Besetzung von regionalen Pfarrstellen 

(1) Für die Bilanzierung und Ausschreibung von 
regionalen Pfarrstellen und die Bewerbung auf 
regionale Pfarrstellen gelten die Vorschriften von 
Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum sinngemäß. 
Die Ausschreibung erfolgt durch den 
Dekanatssynodalvorstand.  

 
 
 

§ 16 
Besetzung von regionalen Pfarrstellen 

(1) Für die Bilanzierung und Ausschreibung von 
regionalen Pfarrstellen und die Bewerbung auf 
regionale Pfarrstellen gelten die Vorschriften von 
Pfarrstellen im Nachbarschaftsraum sinngemäß. 
Die Ausschreibung erfolgt durch den 
Dekanatssynodalvorstand.  

(2) Grundlage der Ausschreibung ist eine 
Bilanzierung der Arbeit. Diese wird durch die 
Pröpstin oder den Propst durchgeführt, die oder 
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(2) Der Dekanatssynodalvorstand prüft die vorge-
legten Bewerbungen. Die jeweilige Fachberatung 
kann hinzugezogen werden. Der Dekanatssynodal-
vorstand soll die Bewerberinnen und Bewerber zu 
einer persönlichen Vorstellung einladen. Der 
Dekanatssynodalvorstand wählt eine Bewerberin 
oder einen Bewerber aus und teilt seine 
Entscheidung der Kirchenleitung schriftlich mit.  

(3) Die Kirchenleitung ernennt die Pfarrerin oder 
den Pfarrer zur Inhaberin oder zum Inhaber der 
Pfarrstelle auf Zeit. 

der durch die Dekanin oder den Dekan vertreten 
werden kann. Das für die jeweilige Fachaufsicht 
zuständige Zentrum ist zu beteiligen. 

(3) Der Dekanatssynodalvorstand prüft die vorge-
legten Bewerbungen. Die jeweilige Fachberatung 
kann hinzugezogen werden. Der Dekanatssynodal-
vorstand soll die Bewerberinnen und Bewerber zu 
einer persönlichen Vorstellung einladen. Der 
Dekanatssynodalvorstand wählt eine Bewerberin 
oder einen Bewerber aus und teilt seine 
Entscheidung der Kirchenleitung schriftlich mit.  

(4) Die Kirchenleitung ernennt die Pfarrerin oder 
den Pfarrer zur Inhaberin oder zum Inhaber der 
Pfarrstelle auf Zeit. 

§ 29 
 

(1) Pfarrstellen bei Dekanaten, bei Kirchlichen 
Verbänden und bei der Gesamtkirche 
(übergemeindliche Pfarrstellen) werden durch die 
Kirchenleitung besetzt. Die Übertragung ist 

§ 17  
Besetzung von gesamtkirchlichen Pfarrstellen 

(1) Pfarrstellen bei der Gesamtkirche werden 
durch die Kirchenleitung besetzt. Die Kirchen-
leitung ernennt die Pfarrerin oder den Pfarrer 
gemäß § 9 des Ausführungsgesetzes zum 

§ 17  
Besetzung von gesamtkirchlichen Pfarrstellen 

(1) Pfarrstellen bei der Gesamtkirche werden 
durch die Kirchenleitung besetzt. Die Kirchen-
leitung ernennt die Pfarrerin oder den Pfarrer 
gemäß § 9 des Ausführungsgesetzes zum 
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gemäß § 9 des Ausführungsgesetzes zum 
Pfarrdienstgesetz der EKD zeitlich begrenzt.  

(2) Für Ausschreibung und Bewerbung gelten 
sinngemäß die Vorschriften für 
Gemeindepfarrstellen.  
 

(3) Für die Verwaltung von Pfarrstellen und 
Pfarrstellen zur Verwaltung bei Dekanaten und 
Kirchlichen Verbänden gilt § 28 entsprechend. 

Pfarrdienstgesetz der EKD zur Inhaberin oder zum 
Inhaber der Pfarrstelle auf Zeit.  

(2) Für Ausschreibung und Bewerbung gelten 
sinngemäß die Vorschriften für Pfarrstellen im 
Nachbarschaftsraum. Die Ausschreibung erfolgt 
durch die Kirchenleitung. 

Pfarrdienstgesetz der EKD zur Inhaberin oder zum 
Inhaber der Pfarrstelle auf Zeit.  

(2) Für Ausschreibung und Bewerbung gelten 
sinngemäß die Vorschriften für Pfarrstellen im 
Nachbarschaftsraum. Die Ausschreibung erfolgt 
durch die Kirchenleitung. 

§ 30 

(1) Ist eine Pfarrstelle bei einem Dekanat zu 
besetzen, so erörtert die zuständige Pröpstin oder 
der zuständige Propst mit dem Dekanatssynodal-
vorstand die eingegangenen Bewerbungen. Der 
Dekanatssynodalvorstand soll die Bewerberinnen 
und Bewerber zu einer persönlichen Vorstellung 
einladen. Er kann eine Ergänzung der Liste der Be-
werberinnen und Bewerber beantragen. Die Kir-
chenleitung wählt nach Anhören des Dekanatssy-
nodalvorstandes eine Bewerberin oder einen Be-
werber aus und teilt ihre Entscheidung dem Deka-

 
siehe § 16 

 

 
siehe § 16 
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natssynodalvor-stand schriftlich mit. Dabei ist auf 
die Möglichkeit des Einspruchs hinzuweisen.  

(2) Jedes Mitglied des Dekanatssynodalvorstan-
des kann innerhalb von zwei Wochen nach der 
Mitteilung der Kirchenleitung gegen die in Aus-
sicht genommene Ernennung einer Bewerberin 
zur Inhaberin oder eines Bewerbers zum Inhaber 
der Pfarrstelle bei der Kirchenleitung Einspruch 
einlegen. Für die Begründung des Einspruchs gilt 
§ 27 Abs. 1.  

(3) Über Einsprüche entscheidet die Kirchenlei-
tung nach Anhören des Dekanatssynodalvorstan-
des und der betroffenen Pfarrerin oder des 
betroffenen Pfarrers. Bei Einsprüchen aus Grün-
den der Lehre soll eine Stellungnahme des 
Kollegiums für theologische Lehrgespräche 
eingeholt werden.  

(4) Wird dem Einspruch stattgegeben, ist das 
Besetzungsverfahren wieder aufzunehmen.  

(5) Erfolgt kein Einspruch oder werden die Ein-
sprüche zurückgewiesen, ernennt die Kirchen-
leitung die Pfarrerin zur Inhaberin oder den 
Pfarrer zum Inhaber der Pfarrstelle. 
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§ 31 

(1) Für die Besetzung von Pfarrstellen, die bei 
mehreren Dekanaten errichtet sind, gilt § 30 
entsprechend.  

(2) Die Aufgaben des Dekanatssynodalvorstandes 
werden von den beteiligten Dekanatssynodalvor-
ständen gemeinsam wahrgenommen, die zu ihrer 
ersten Sitzung von der Kirchenleitung einberufen 
werden. Die Dekanatssynodalvorstände wählen 
für die gemeinsame Beratung eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden. Bei den Beratungen ist 
die Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern 
jedes beteiligten Dekanatssynodalvorstandes er-
forderlich. Im Übrigen gilt § 44 Absatz 4, § 45 und 
§ 46 der Dekanatssynodalordnung entsprechend. 

  

§ 32 

Für die Besetzung von Pfarrstellen bei einem 
Kirchlichen Verband gilt § 30 mit der Maßgabe, 
dass an Stelle des Dekanatssynodalvorstandes der 
Verbandsvorstand zu beteiligen ist. 
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 Abschnitt 4 
Besetzung von Pfarrstellen  

für Dekaninnen und Dekane 

Abschnitt 4 
Besetzung von Pfarrstellen  

für Dekaninnen und Dekane 

§ 32 a 
 

(1) Die Besetzung des Dekansamtes erfolgt im 
Zusammenwirken von Dekanatssynode und 
Kirchenleitung. Ist das Amt mit einem pfarramt-
lichen Dienst in einer Kirchengemeinde verbun-
den, ist auch der Kirchenvorstand anzuhören.  

(2) Eine Dekanspfarrstelle ist im Sinne dieses 
Gesetzes besetzt, sobald die Kirchenleitung die 
von der Dekanatssynode gewählte Pfarrerin zur 
Dekanin oder den von der Dekanatssynode 
gewählten Pfarrer zum Dekan ernannt hat.  
 
 

Eine nicht besetzte Dekanspfarrstelle wird von 
der stellvertretenden Dekanin oder vom 
stellvertretenden Dekan verwaltet. Ist auch das 
Amt der stellvertretenden Dekanin oder des 
stellvertretenden Dekans unbesetzt, so 

§ 18  
Besetzung 

(1) Die Besetzung des Amtes für Dekaninnen und 
Dekane erfolgt durch die Kirchenleitung im 
Zusammenwirken mit dem Dekanatssynodalvor-
stand und der Dekanatssynode.  
 

(2) Eine Pfarrstelle für Dekaninnen und Dekane ist 
im Sinne dieses Gesetzes besetzt, sobald die 
Kirchenleitung die von der Dekanatssynode 
gewählte Pfarrerin oder dem von der Dekanats-
synode gewählten Pfarrer die Inhaberschaft der 
Pfarrstelle für Dekaninnen und Dekane 
übertragen hat.  

(3) Eine nicht besetzte Pfarrstelle für Dekaninnen 
und Dekane wird von der stellvertretenden 
Dekanin oder vom stellvertretenden Dekan 
verwaltet. Ist auch das Amt der stellvertretenden 
Dekanin oder des stellvertretenden Dekans 

§ 18  
Besetzung 

(1) Die Besetzung des Amtes für Dekaninnen und 
Dekane erfolgt durch die Kirchenleitung im 
Zusammenwirken mit dem Dekanatssynodalvor-
stand und der Dekanatssynode.  
 

(2) Eine Pfarrstelle für Dekaninnen und Dekane ist 
im Sinne dieses Gesetzes besetzt, sobald die 
Kirchenleitung die von der Dekanatssynode 
gewählte Pfarrerin oder dem von der Dekanats-
synode gewählten Pfarrer die Inhaberschaft der 
Pfarrstelle für Dekaninnen und Dekane 
übertragen hat.  

(3) Eine nicht besetzte Pfarrstelle für Dekaninnen 
und Dekane wird von der stellvertretenden 
Dekanin oder vom stellvertretenden Dekan 
verwaltet. Ist auch das Amt der stellvertretenden 
Dekanin oder des stellvertretenden Dekans 
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beauftragt die Kirchenleitung nach Anhörung des 
Dekanatssynodalvorstandes und des 
Kirchenvorstandes eine Pfarrerin oder einen 
Pfarrer mit der Verwaltung der Dekanspfarrstelle. 

unbesetzt, so beauftragt die Kirchenleitung nach 
Anhörung des Dekanatssynodalvorstandes und 
des jeweiligen Leitungsorganes eine Pfarrerin 
oder einen Pfarrer mit der Verwaltung der 
Pfarrstelle für Dekaninnen und Dekane. Erfolgt 
keine Beauftragung, ist die vakante Stelle durch 
andere Dekaninnen und Dekane zu vertreten. 

unbesetzt, so beauftragt die Kirchenleitung nach 
Anhörung des Dekanatssynodalvorstandes und 
des jeweiligen Leitungsorganes eine Pfarrerin 
oder einen Pfarrer mit der Verwaltung der 
Pfarrstelle für Dekaninnen und Dekane. Erfolgt 
keine Beauftragung, ist die vakante Stelle durch 
andere Dekaninnen und Dekane zu vertreten. 

§ 32 b 
 

(1) Dekanspfarrstellen, die nicht besetzt sind oder 
bei denen der Zeitpunkt ihres Freiwerdens 
feststeht, sind zur Bewerbung auszuschreiben, es 
sei denn, die Kirchenleitung schlägt im 
Einvernehmen mit dem Dekanatssynodalvorstand 
die Wiederwahl der bisherigen Dekanin oder des 
bisherigen Dekans vor.  
 
 
 
 

(1a) Die Stelle wird ausgeschrieben, sobald durch 
den Dekanatssynodalvorstand im Einvernehmen 

§ 19  
Ausschreibung 

(1) Pfarrstellen für Dekaninnen und Dekane, die 
nicht besetzt sind oder bei denen der Zeitpunkt 
ihres Freiwerdens feststeht, sind frühestens neun 
Monate vor dem Freiwerden zur Bewerbung 
auszuschreiben, es sei denn, die Kirchenleitung 
schlägt im Einvernehmen mit dem 
Dekanatssynodalvorstand die Wiederwahl der 
bisherigen Dekanin oder des bisherigen Dekans 
vor. Das Verfahren zur Wiederwahl soll zwölf 
Monate vor Ende der Amtsperiode abgeschlossen 
sein.  

(2) Die Stelle wird ausgeschrieben, sobald durch 
den Dekanatssynodalvorstand im Einvernehmen 

§ 19 
Ausschreibung 

(1) Pfarrstellen für Dekaninnen und Dekane, die 
nicht besetzt sind oder bei denen der Zeitpunkt 
ihres Freiwerdens feststeht, sind frühestens neun 
Monate vor dem Freiwerden zur Bewerbung 
auszuschreiben, es sei denn, die Kirchenleitung 
schlägt im Einvernehmen mit dem 
Dekanatssynodalvorstand die Wiederwahl der 
bisherigen Dekanin oder des bisherigen Dekans 
vor. Das Verfahren zur Wiederwahl soll zwölf 
Monate vor Ende der Amtsperiode abgeschlossen 
sein.  

(2) Die Stelle wird ausgeschrieben, sobald durch 
den Dekanatssynodalvorstand im Einvernehmen 
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mit der Kirchenleitung über die Stellenstruktur 
entschieden ist.  

(2) Erfolgen auf die erste Ausschreibung keine 
Bewerbungen, so ist die Dekanspfarrstelle 
spätestens zwei Monate nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist erneut auszuschreiben. Erfolgt 
auf die erste Ausschreibung nur eine Bewerbung, 
kann die Dekanspfarrstelle spätestens zwei 
Monate nach Ablauf der Bewerbungsfrist erneut 
ausgeschrieben werden. 

mit der Kirchenleitung über die Aufgabenstruktur 
entschieden ist.  

(3) Erfolgen auf die erste Ausschreibung keine 
Bewerbungen, soll die Pfarrstelle für Dekaninnen 
und Dekane zwei Monate nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist erneut ausgeschrieben werden. 
Erfolgt auf die erste Ausschreibung nur eine 
Bewerbung, kann die Pfarrstelle für Dekaninnen 
und Dekane zwei Monate nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist erneut ausgeschrieben werden. 

mit der Kirchenleitung über die Aufgabenstruktur 
entschieden ist.  

(2) Erfolgen auf die erste Ausschreibung keine 
Bewerbungen, soll die Pfarrstelle für Dekaninnen 
und Dekane zwei Monate nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist erneut ausgeschrieben werden. 
Erfolgt auf die erste Ausschreibung nur eine 
Bewerbung, kann die Pfarrstelle für Dekaninnen 
und Dekane zwei Monate nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist erneut ausgeschrieben werden. 

§ 32 c 

(1) Jede Pfarrerin und jeder Pfarrer der Evange-
lischen Kirche in Hessen und Nassau auf Lebens-
zeit, die oder der das Recht zur Bewerbung um 
eine volle Planstelle hat, kann sich um eine 
Dekanspfarrstelle im Bereich der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau bewerben.  

(2) Für die Bewerbung gilt die Vorschrift des § 15 
sinngemäß. 

 

Siehe § 4 

 

Siehe § 4 
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§ 32 d 
 

(1) Die Kirchenleitung legt dem Dekanatssynodal-
vorstand alle Bewerbungsunterlagen vor und 
nennt ihm die Bewerberinnen und Bewerber, die 
aus ihrer Sicht für die ausgeschriebene Stelle 
geeignet sind.  
 
 

(2) Der Dekanatssynodalvorstand kann weitere 
Bewerberinnen und Bewerber benennen. Alle 
benannten Bewerberinnen und Bewerber stellen 
sich dem Dekanatssynodalvorstand persönlich 
vor. In Abwesenheit der Bewerberinnen und 
Bewerber findet mit der Pröpstin oder dem 
Propst eine Aussprache über den Wahlvorschlag 
statt. Die Vorstellung und die Aussprache können 
in einer gemeinsamen Sitzung erfolgen.  

(3) Ist das Amt der Dekanin oder des Dekans mit 
einem pfarramtlichen Dienst in einer 
Kirchengemeinde verbunden, stellen sich die 
benannten Bewerberinnen und Bewerber auch 

§ 20  
Verfahren bis zur Wahl 

(1) Die Kirchenleitung sichtet die Bewerbungs-
unterlagen. Nach Anhörung der Bewerberinnen 
und Bewerber nennt sie dem Dekanatssynodal-
vorstand die Bewerberinnen und Bewerber, die 
aus ihrer Sicht für die ausgeschriebene Stelle 
geeignet sind und legt ihm die Bewerbungs-
unterlagen vor.  

(2) Die von der Kirchenleitung benannten 
Bewerberinnen und Bewerber stellen sich dem 
Dekanatssynodalvorstand persönlich vor. In 
Abwesenheit der Bewerberinnen und Bewerber 
findet mit der Pröpstin oder dem Propst eine 
Aussprache über den Wahlvorschlag statt. Die 
Vorstellung und die Aussprache können in einer 
gemeinsamen Sitzung erfolgen. 
 

 
 
 
 

§ 20  
Verfahren bis zur Wahl 

(1) Die Kirchenleitung sichtet die Bewerbungs-
unterlagen. Nach Anhörung der Bewerberinnen 
und Bewerber nennt sie dem Dekanatssynodal-
vorstand die Bewerberinnen und Bewerber, die 
aus ihrer Sicht für die ausgeschriebene Stelle 
geeignet sind und legt ihm die Bewerbungs-
unterlagen vor.  

(2) Die von der Kirchenleitung benannten 
Bewerberinnen und Bewerber stellen sich dem 
Dekanatssynodalvorstand persönlich vor. In 
Abwesenheit der Bewerberinnen und Bewerber 
findet mit der Pröpstin oder dem Propst eine 
Aussprache über den Wahlvorschlag statt. Die 
Vorstellung und die Aussprache können in einer 
gemeinsamen Sitzung erfolgen. 
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dem Kirchenvorstand vor. Dieser ist sodann von 
der Kirchenleitung und dem 
Dekanatssynodalvorstand anzuhören.  

(4) Die Kirchenleitung und der Dekanatssynodal-
vorstand erstellen nach Anhörung der Pfarre-
rinnen und Pfarrer, Pfarrdiakoninnen und Pfarr-
diakone im Einvernehmen einen Wahlvorschlag 
aus dem Kreis der benannten Bewerberinnen und 
Bewerber. Der Wahlvorschlag kann einen, zwei 
oder drei Namen enthalten.  

(5) Die Bewerbungen und der Wahlvorschlag sind 
bis zur Bekanntgabe an die Mitglieder der 
Dekanatssynode vertraulich zu behandeln. 
Mitteilungen darüber dürfen an Personen, die am 
Verfahren nicht beteiligt sind, nur gemacht 
werden, wenn die Betroffenen damit 
einverstanden sind.  

(6) Im Einvernehmen mit dem Dekanatssynodal-
vorstand kann die Kirchenleitung der Dekanats-
synode die Wiederwahl der bisherigen Dekanin 
oder des bisherigen Dekans vorschlagen. In einem 
solchen Fall wird nur über diesen Vorschlag 

 
 
 

(3) Die Kirchenleitung und der Dekanatssynodal-
vorstand einigen sich nach Vorstellung bei den 
Mitarbeitenden im hauptamtlichen Verkündi-
gungsdienst auf einen gemeinsamen Wahlvor-
schlag. Der Wahlvorschlag kann einen, zwei oder 
drei Namen enthalten.  
 

(4) Die Bewerbungsunterlagen und der 
Wahlvorschlag sind bis zur Bekanntgabe an die 
Mitglieder der Dekanatssynode vertraulich zu 
behandeln. Mitteilungen darüber dürfen an 
Personen, die am Verfahren nicht beteiligt sind, 
nur gemacht werden, wenn die Betroffenen 
damit einverstanden sind.  

(5) Im Einvernehmen mit dem Dekanatssynodal-
vorstand kann die Kirchenleitung der Dekanats-
synode die Wiederwahl der bisherigen Dekanin 
oder des bisherigen Dekans vorschlagen. In einem 
solchen Fall wird nur über diesen Vorschlag 

 
 
 

(3) Die Kirchenleitung und der Dekanatssynodal-
vorstand einigen sich nach Vorstellung bei den 
Mitarbeitenden im hauptamtlichen Verkündi-
gungsdienst auf einen gemeinsamen Wahlvor-
schlag. Der Wahlvorschlag kann einen, zwei oder 
drei Namen enthalten.  
 

(4) Die Bewerbungsunterlagen und der 
Wahlvorschlag sind bis zur Bekanntgabe an die 
Mitglieder der Dekanatssynode vertraulich zu 
behandeln. Mitteilungen darüber dürfen an 
Personen, die am Verfahren nicht beteiligt sind, 
nur gemacht werden, wenn die Betroffenen 
damit einverstanden sind.  

(5) Im Einvernehmen mit dem Dekanatssynodal-
vorstand kann die Kirchenleitung der Dekanats-
synode die Wiederwahl der bisherigen Dekanin 
oder des bisherigen Dekans vorschlagen. In einem 
solchen Fall wird nur über diesen Vorschlag 
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abgestimmt. Ist das Amt der Dekanin oder des 
Dekans mit einem pfarramtlichen Dienst in einer 
Kirchengemeinde verbunden, ist auch der 
Kirchenvorstand anzuhören. 

abgestimmt.  
 
 
 

(6) Hat die stellvertretende Dekanin oder der 
stellvertretende Dekan einen weiteren 
Dienstauftrag in einem Nachbarschaftsraum des 
Dekanats, ist auch das Leitungsorgan des 
Nachbarschaftsraumes anzuhören. 

abgestimmt.  
 
 
 

(6) Hat die stellvertretende Dekanin oder der 
stellvertretende Dekan einen weiteren 
Dienstauftrag in einem Nachbarschaftsraum des 
Dekanats, ist auch das Leitungsorgan des 
Nachbarschaftsraumes anzuhören. 

§ 32 e 
 

(1) Die Wahl der Dekanin oder des Dekans erfolgt 
in öffentlicher Sitzung der Dekanatssynode. 
Gewählt werden kann nur, wer von der Kirchen-
leitung im Einvernehmen mit dem Dekanats-
synodalvorstand vorgeschlagen wurde. Die 
Pröpstin oder der Propst begründet den Wahlvor-
schlag. Danach stellen sich die Vorgeschlagenen 
vor. Die Synodalen können Fragen an diese 
richten. Eine Personaldebatte ist zulässig.  

(2) Für das Wahlverfahren gilt § 28 der 
Dekanatssynodalordnung.  

§ 21  
Wahl 

(1) Die Wahl der Dekanin oder des Dekans erfolgt 
in öffentlicher Sitzung der Dekanatssynode. Ge-
wählt werden kann nur, wer von der Kirchen-
leitung im Einvernehmen mit dem Dekanats-
synodalvorstand vorgeschlagen wurde. Die 
Pröpstin oder der Propst begründet den Wahl-
vorschlag. Danach stellen sich die Vorgeschlage-
nen vor. Die Synodalen können Fragen an diese 
richten. Eine Personaldebatte ist zulässig.  

(2) Für das Wahlverfahren gilt § 28 der Dekanats-
synodalordnung. Einspruch ist möglich. Er kann 

§ 21  
Wahl 

(1) Die Wahl der Dekanin oder des Dekans erfolgt 
in öffentlicher Sitzung der Dekanatssynode. Ge-
wählt werden kann nur, wer von der Kirchen-
leitung im Einvernehmen mit dem Dekanats-
synodalvorstand vorgeschlagen wurde. Die 
Pröpstin oder der Propst begründet den Wahl-
vorschlag. Danach stellen sich die Vorgeschlage-
nen vor. Die Synodalen können Fragen an diese 
richten. Eine Personaldebatte ist zulässig.  

(2) Für das Wahlverfahren gilt § 28 der Dekanats-
synodalordnung. Einspruch ist möglich. Er kann 
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(3) Kommt keine Wahl oder Wiederwahl 
zustande, ist das Amt der Dekanin oder des 
Dekans neu auszuschreiben.  

durch jedes Mitglied der Dekanatssynode 
erhoben werden.  

(3) Kommt keine Wahl oder Wiederwahl zu-
stande, ist das Amt der Dekanin oder des Dekans 
neu auszuschreiben.  

durch jedes Mitglied der Dekanatssynode 
erhoben werden.  

(3) Kommt keine Wahl oder Wiederwahl zu-
stande, ist das Amt der Dekanin oder des Dekans 
neu auszuschreiben.  

§ 32 f 
 

(1) Die Dekaninnen und Dekane führen das Amt 
für die Dauer von sechs Jahren.  
 

 
 

(2) Das Amt der Dekanin oder des Dekans endet 
mit Ablauf der Amtszeit, mit dem Eintritt in den 
Ruhestand oder bei Auflösung des Dekanats  

§ 22  
Amtszeit 

(1) Die Dekaninnen und Dekane und stellvertre-
tende Dekaninnen und Dekane führen das Amt 
für die Dauer von sechs Jahren.  

 
 

(2) Das Amt der Dekanin oder des Dekans endet 
mit Ablauf der Amtszeit, mit dem Eintritt in den 
Ruhestand oder bei Auflösung des Dekanats. 

§ 22  
Amtszeit 

(1) Die Dekaninnen und Dekane und stellvertre-
tende Dekaninnen und Dekane führen das Amt 
für die Dauer von sechs Jahren. 

(2) Der Amtsantritt erfolgt in der Regel frühestens 
drei Monate nach der Wahl. 

(3) Das Amt der Dekanin oder des Dekans endet 
mit Ablauf der Amtszeit, mit dem Eintritt in den 
Ruhestand oder bei Auflösung des Dekanats. 

§ 32 g 

(1) Die für die stellvertretenden Dekaninnen und 
Dekane vorgesehenen Stellenanteile bestimmt 
die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung, die 
der Zustimmung des Kirchensynodalvorstandes 
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bedarf. Sind Stellenanteile zu besetzen, 
entscheidet der Dekanatssynodalvorstand vor der 
Ausschreibung über das Aufgabenprofil.  

(2) Die Stellen der stellvertretenden Dekaninnen 
oder Dekane, die im Umfang einer 1,0 oder 0,5 
Stelle bestehen, sind wie Dekanspfarrstellen 
auszuschreiben und zu besetzen.  

(3) Stellen der stellvertretenden Dekaninnen und 
Dekane, die im Umfang einer 0,5 Stelle bestehen, 
sind mit der Möglichkeit eines Zusatzauftrags zu 
verbinden, um einen 1,0 Stellenanspruch 
gewährleisten zu können. Bestehende Inhaber-
schaften im Umfang von 1,0 sind zurückzugeben. 
Im Einvernehmen mit dem jeweiligen 
Leitungsorgan kann an der bisherigen Stelle ein 
Verwaltungsdienstauftrag als Zusatzauftrag erteilt 
werden. In diesem Falle kann die derzeitige 
Pfarrdienstwohnung überlassen bleiben.  

(4) Im Fall der Ausschreibung finden die §§ 32a bis 
32f entsprechende Anwendung. 

§ 32 h 

(1) Für die Errichtung, Ausschreibung, Besetzung 
und Verwaltung von Pfarrstellen und Pfarrstellen 
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zur Verwaltung mit eingeschränktem Dienst-
auftrag (Teilstellen) gelten die Vorschriften für 
Stellen mit vollem Dienstauftrag. Für bewegliche 
Pfarrstellen zur Verwaltung mit eingeschränktem 
Dienstauftrag im gesamtkirchlichen Stellenplan 
gilt § 3 Abs. 6.  

(2) Teilpfarrstellen werden nach dem gleichen 
Modus (A, B und C) besetzt, wie ganze 
Pfarrstellen. Sie können einer Pfarrerin oder 
einem Pfarrer im Teildienstverhältnis oder einer 
Pfarrerin oder einem Pfarrer mit vollem 
Dienstverhältnis für die Dauer einer 
Teilbeschäftigung von mindestens fünf Jahren als 
Inhaberin oder Inhaber übertragen werden. Der 
Umfang des Teildienstverhältnisses oder der 
Teilbeschäftigung muss dem Umfang der 
Teilpfarrstelle entsprechen.  

(3) Die Kirchenleitung kann die Ausschreibung 
und Wiederbesetzung von zwei benachbarten 
Teilpfarrstellen aussetzen, um eine gemeinsame 
Verwaltung durch eine Pfarrerin oder einen 
Pfarrer mit vollem Dienstauftrag zu ermöglichen. 
Sie entscheidet im Einvernehmen mit den 
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beteiligten Kirchenvorständen und im Benehmen 
mit dem Dekanatssynodalvorstand.  

§ 32 i 

(1) Zwei Pfarrerinnen und Pfarrer können eine 
Pfarrstelle oder Pfarrstellen zur Verwaltung mit 
jeweils der Hälfte des vollen Dienstes gemeinsam 
verwalten. In geeigneten Fällen können auch drei 
Pfarrerinnen und Pfarrer zwei benachbarte 
Pfarrstellen oder Pfarrstellen zur Verwaltung mit 
jeweils zwei Drittel des vollen Dienstes 
gemeinsam verwalten. Für die Erteilung des 
Dienstauftrages gelten die §§ 28 und 29 Abs. 3 
entsprechend.  

(2) Die Kirchenleitung kann die Ausschreibung 
und Wiederbesetzung einer Pfarrstelle aussetzen, 
um eine gemeinsame Verwaltung nach Absatz 1 
zu ermöglichen. Sie entscheidet im Einvernehmen 
mit dem Kirchenvorstand und im Benehmen mit 
dem Dekanatssynodalvorstand, bei übergemeind-
lichen Pfarrstellen im Benehmen mit dem 
Dekanatssynodalvorstand oder mit dem 
Verbandsvorstand.  

(3) Sind Pfarrerinnen oder Pfarrer, die eine ganze 
Pfarrstelle oder Pfarrstelle zur Verwaltung verse-
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hen, zur Hälfte vom Dienst freigestellt, kann die 
Kirchenleitung einer anderen Pfarrerin oder 
einem anderen Pfarrer für die Dauer der Freistel-
lung einen halben Dienstauftrag zur Verwaltung 
der Stelle erteilen. Die §§ 28 und 29 Abs. 3 gelten 
entsprechend.  

(4) Wird im Fall des Absatz 3 die Ehepartnerin o-
der der Ehepartner mit der Verwaltung der Stelle 
beauftragt, erhält die Pfarrerin oder der Pfarrer 
eine nicht ruhegehaltfähige Ausgleichszulage in 
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den 
halben Dienstbezügen der Ehepartner. Die Zu-
lage vermindert sich durch das Aufrücken eines 
Ehepartners in die nächste Dienstaltersstufe.  

(5) Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Stelle 
gemeinsam versehen, vertreten sich gegenseitig, 
soweit nicht aus dienstlichen oder persönlichen 
Gründen eine andere Regelung erforderlich ist. 

§ 32 j 

(1) Eine Pfarrerin und ein Pfarrer können sich als 
Ehepaar gemeinsam um eine Pfarrstelle 
bewerben. Ist die Pfarrstelle durch Wahl der 
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Kirchengemeinde zu besetzen, können sie nur 
gemeinsam gewählt werden.  

(2) Die Ehepartner werden zu gemeinsamen 
Inhabern der Pfarrstelle mit jeweils der Hälfte des 
vollen Dienstes ernannt, soweit nicht ein Ein-
spruch nach § 27 Abs. 1 begründet ist, der sich 
gegen einen der beiden Ehepartner richtet. 
Übernimmt ein Ehepartner für die Dauer der 
Beurlaubung des anderen Ehepartners die 
Vertretung, erhält er die vollen Dienstbezüge.  

(3) Die Ehepartner verlieren ihre Rechte als 
gemeinsame Inhaber der Pfarrstelle, wenn die 
Rechte eines Ehepartners als Mitinhaber der 
Pfarrstelle erlöschen, die Ehepartner die 
häusliche Gemeinschaft aufgeben oder ein 
gerichtliches Verfahren zur Scheidung der Ehe 
anhängig wird. Die Kirchenverwaltung stellt den 
Zeitpunkt fest, zu dem der Verlust der in Satz 1 
genannten Rechte eingetreten ist.  

(4) Für die Versetzung eines Ehe- bzw. Lebens-
partners oder beider Ehe- bzw. Lebenspartner aus 
der Pfarrstelle gelten die Vorschriften des 
Pfarrdienstgesetzes der EKD.  
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 Abschnitt 5 
Rechtsbehelfe 

Abschnitt 5 
Rechtsbehelfe 

 

Vgl. § 28  

§ 23 
Rechtsbehelfe 

(1) Einsprüche sind schriftlich bei der Dekanin 
oder dem Dekan, Einsprüche gemäß § 15 oder 
§ 21 bei der Kirchenleitung einzulegen und zu 
begründen. Sie können nur auf folgende Gründe 
gestützt werden:  
 

a) Gesetzwidrigkeit des Besetzungsverfahrens,  

b) erhebliche Bedenken gegen Lehre und 
Lebensführung,  

c) wesentlich eingeschränkte Dienstfähigkeit.  

(2) Über Einsprüche entscheidet die 
Kirchenleitung nach Anhörung des jeweiligen 
Leitungsorgans und der betroffenen Pfarrerin 
oder des betroffenen Pfarrers. Bei Einsprüchen 
aus Gründen der Lehre soll eine Stellungnahme 

§ 23  
Rechtsbehelfe 

(1) Einsprüche gemäß § 12 Abs. 8 sind schriftlich 
bei der Dekanin oder dem Dekan, Einsprüche 
gemäß § 15 Absatz 2 oder § 21 Absatz 2 Satz 2 bei 
der Kirchenleitung einzulegen und zu begründen. 
Sie können nur auf folgende Gründe gestützt 
werden: 

1. Gesetzwidrigkeit des Besetzungsverfahrens, 

2. erhebliche Bedenken gegen Lehre und 
Lebensführung, 

3. wesentlich eingeschränkte Dienstfähigkeit.  

(2) Über Einsprüche entscheidet die 
Kirchenleitung nach Anhörung des jeweiligen 
Leitungsorgans und der betroffenen Pfarrerin 
oder des betroffenen Pfarrers. Bei Einsprüchen 
aus Gründen der Lehre soll eine Stellungnahme 
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des Kollegiums für theologische Lehrgespräche 
eingeholt werden.  

(3) Wird dem Einspruch stattgegeben, 
entscheidet die Kirchenleitung über das weitere 
Verfahren.  

(4) Erfolgt kein Einspruch oder werden die 
Einsprüche zurückgewiesen, ernennt die 
Kirchenleitung die Pfarrerin zur Inhaberin oder 
den Pfarrer zum Inhaber der Pfarrstelle oder 
beauftragt die Pfarrerin oder den Pfarrer mit der 
Verwaltung der Pfarrstelle. 

des Kollegiums für theologische Lehrgespräche 
eingeholt werden.  

(3) Wird dem Einspruch stattgegeben, 
entscheidet die Kirchenleitung über das weitere 
Verfahren.  

(4) Erfolgt kein Einspruch oder werden die 
Einsprüche zurückgewiesen, ernennt die 
Kirchenleitung die Pfarrerin zur Inhaberin oder 
den Pfarrer zum Inhaber der Pfarrstelle oder 
beauftragt die Pfarrerin oder den Pfarrer mit der 
Verwaltung der Pfarrstelle. 

 Abschnitt 6  
Schlussvorschriften 

Abschnitt 6  
Schlussvorschriften 

§ 33 
 

Die überkommenen Rechte von Kirchengemein-
den besonderer Art (Artikel 12 Absatz 5 der 
Kirchenordnung ) zur Besetzung ihrer Pfarrstellen 
werden durch dieses Kirchengesetz nicht berührt.  

§ 24  
Kirchengemeinden besonderer Art 

Die überkommenen Rechte von Kirchengemein-
den besonderer Art (Artikel 12 Absatz 5 der 
Kirchenordnung) zur Besetzung ihrer Pfarrstellen 
werden durch dieses Kirchengesetz nicht berührt. 

§ 24  
Kirchengemeinden besonderer Art 

Die überkommenen Rechte von Kirchengemein-
den besonderer Art (Artikel 12 Absatz 5 der 
Kirchenordnung) zur Besetzung ihrer Pfarrstellen 
werden durch dieses Kirchengesetz nicht berührt. 
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Für diese Kirchengemeinden findet Modus C keine 
Anwendung. 

 

Für diese Kirchengemeinden findet Modus C keine 
Anwendung. 

§ 33 a 

Soweit im Pfarrstellengesetz dem Kirchen-
vorstand ein Beteiligungsrecht eingeräumt wird, 
tritt im Nachbarschaftsraum das jeweils 
zuständige Leitungsorgan an dessen Stelle.  

  

§ 33 b 

Bei der Besetzung von Gemeindepfarrstellen in 
Kirchengemeinden eines gemäß § 2c des 
Regionalgesetzes rechtskräftig gebildeten 
Nachbarschaftsraumes, der noch nicht gemäß 
§ 2d des Regionalgesetzes organisiert ist, sind die 
Kirchenvorstände der anderen Kirchengemeinden 
des Nachbarschaftsraums anzuhören.  

  

§ 34  
 

Zur Vereinheitlichung des Besetzungsrechts ist die 
Aufhebung der noch bestehenden Patronate an-

§ 25 
Patronate 

(1) Durch die Errichtung der Pfarrstellen beim 
Dekanat erlischt das Präsentationsrecht eines 

§ 25 
Patronate 

(1) Durch die Errichtung der Pfarrstellen beim 
Dekanat erlischt ruht das Präsentationsrecht 
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zustreben, die nach Möglichkeit im Einvernehmen 
mit den Berechtigten erfolgen soll.  

§ 35 

(1) Die Kirchenleitung kann nach Anhören des 
Kirchenvorstandes ein Patronat aufheben, wenn 
die Inhaberin oder der Inhaber des Patronats 
nicht mehr zu ermitteln ist oder wegen 
räumlicher Entfernung oder aus sonstigen 
Gründen keine Verbindung mehr zur 
Patronatsgemeinde hat.  

(2) Nach dem Erlöschen des Patronats erfolgt die 
erste Besetzung der Pfarrstelle durch Wahl der 
Kirchengemeinde (Besetzungsmodus A).  

 

Patronats.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

(2) Nach dem Erlöschen des Präsentationsrechts 
des Patronats erfolgt die erste Besetzung der 
Pfarrstelle durch Wahl im Nachbarschaftsraum 
(Besetzungsmodus A).  

(3) Im Einvernehmen mit den bisher Berechtigten 
kann eine hiervon abweichende Regelung zum 
Besetzungs- oder Präsentationsrecht zwischen 
dem Dekanat, dem Leitungsorgan des 
Nachbarschaftsraums und dem Patron getroffen 
werden. Diese ist der Kirchenleitung vorzulegen. 

eines Patronats.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

(2) Nach dem Ruhen des Präsentationsrechts 
erfolgt die erste Besetzung der Pfarrstelle durch 
Wahl im Nachbarschaftsraum (Besetzungsmodus 
A). 

(3) Das Dekanat vereinbart mit dem 
Leitungsorgan des Nachbarschaftsraums und der 
Patronin oder dem Patron eine Regelung zum 
Besetzungs- oder Präsentationsrecht und den 
Patronatspflichten. 
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§ 36  

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. März 2004 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Pfarrstellengesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 
1978 (ABl. 1978 S. 166), zuletzt geändert am 4. 
Dezember 2003 (ABl. 2003 S. 95), außer Kraft.  

  

Rechtsverordnung zur Ermittlung der 
Stellenbudgets der Dekanate für den Pfarrdienst 
und zur Zuweisung gemeindlicher und regionaler 

Pfarrstellen (Pfarrstellenverordnung – PfStVO) 

Vom 23. November 2012 

(ABl. 2013 S. 35, 36), zuletzt geändert am 26. 
November 2022 (ABl. 2022 S. 444 Nr. 139) 

§ 1 bis 5  

Wird aufgehoben 

§ 26  
Übergangsbestimmung 

Für die Ermittlung und Zuweisung des Stellen-
budgets für den Pfarrdienst findet weiterhin die 
Pfarrstellenverordnung vom 23. November 2012 
(ABl. 2013 S. 35, 36), zuletzt geändert am 26. 
November 2022 (ABl. 2022 S. 444 Nr. 139), 
Anwendung.  

§ 26 
Übergangsbestimmung 

(1) Für die Ermittlung und Zuweisung des Stellen-
budgets für den Pfarrdienst findet weiterhin die 
Pfarrstellenverordnung vom 23. November 2012 
(ABl. 2013 S. 35, 36), zuletzt geändert am 26. 
November 2022 (ABl. 2022 S. 444 Nr. 139), 
Anwendung.  gilt das Kirchengesetz zur 
Umsetzung der Pfarrstellenbemessung in den 
Jahren 2020 bis 2024 und zur Bemessung des 
hauptamtlichen Verkündigungsdienstes in den 
Jahren 2025 bis 2029 vom 26. November 2022. 

(2) Für die Ermittlung der regionalen Pfarrstellen 
und der gesamtkirchlichen Pfarrstellen mit 
regionaler Anbindung Ermittlung und Zuweisung 
des Stellenbudgets für den Pfarrdienst findet § 2 
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Absatz 3 bis 5 der weiterhin die 
Pfarrstellenverordnung vom 23. November 2012 
(ABl. 2013 S. 35, 36), zuletzt geändert am 26. 
November 2022 (ABl. 2022 S. 444 Nr. 139), 
weiterhin Anwendung. 

 § 27  
Übergangsregelung bis zur Organisation der 

Nachbarschaftsräume 

(1) Bis zur Verabschiedung einer gemeinsamen 
Dienstordnung für den hauptamtlichen Verkündi-
gungsdienst erfolgt die Zuordnung von Kirchen-
gemeinden zu den Pfarrstellen durch eine Anlage 
zum Sollstellenplan, in der auch der Dienstsitz der 
gemeindlichen Pfarrstellen festgelegt wird. 

(2) Soweit Stellenbesetzungsverfahren durch-
geführt werden, bevor sich die Nachbarschafts-
räume organisiert haben, wird das Verfahren nach 
Abschnitt 2 des Pfarrstellengesetzes von der 
Kirchengemeinde durchgeführt, bei der die Stelle 
bis zur Übertragung auf das Dekanat errichtet 
war. Die Wahl erfolgt in entsprechender 
Anwendung der §§ 5 ff. des Pfarrstellengesetzes 

§ 27  
Übergangsregelung bis zur Organisation der 

Nachbarschaftsräume 

(1) Bis zur Verabschiedung einer gemeinsamen 
Dienstordnung für den hauptamtlichen Verkündi-
gungsdienst erfolgt die Zuordnung von Kirchen-
gemeinden zu den Pfarrstellen durch eine Anlage 
zum Sollstellenplan, in der auch der Dienstsitz der 
gemeindlichen Pfarrstellen festgelegt wird. 

(2) Soweit Stellenbesetzungsverfahren durch-
geführt werden, bevor sich die Nachbarschafts-
räume organisiert haben, wird das Verfahren nach 
Abschnitt 2 des Pfarrstellengesetzes von der 
Kirchengemeinde durchgeführt, bei der die Stelle 
bis zur Übertragung auf das Dekanat errichtet war. 
Die Wahl erfolgt in entsprechender Anwendung 
der §§ 6 ff. des Pfarrstellengesetzes mit der 



Anlage 1 zu Drucksache Nr. 67/24 G 
Synopse 

Seite 61  
 

Geltendes Recht Entwurf der Kirchenleitung für den Entwurf eines 
Kirchengesetzes zur Neuregelung des Pfarrstellengesetzes 
und der Anpassung weiterer dienstrechtlicher Regelungen 
zur 1. Lesung im April 2024 (13KS 5. Tg.) (Drs. Nr. 14/24 G)  

Entwurf des Theologischen Ausschusses für den Entwurf 
eines Kirchengesetzes zur Neuregelung des Pfarrstellen-
gesetzes und der Anpassung weiterer dienstrechtlicher 

Regelungen zur 2. Lesung im November 2024 (13KS 7. Tg.) 

mit der Maßgabe, dass die der Pfarrstelle 
zugeordneten Kirchenvorstände des 
Nachbarschaftsraums an der Wahl teilnehmen. 

Maßgabe, dass die der Pfarrstelle zugeordneten 
Kirchenvorstände des Nachbarschaftsraums an 
der Wahl teilnehmen. 

Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz der 
EKD (PfDGAG) 

Vom 23. November 2012 
(ABl. 2013 S. 30), zuletzt geändert am 26. 
November 2022  (ABl. 2022 S. 444Nr. 139) 

in Auszügen 

§ 6 
Pfarrdienstverhältnis auf Probe, Höchstalter  

(Zu § 9 Absatz 2 PfDG.EKD)  

Abweichend von § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 
PfDG.EKD kann in den Probedienst berufen 
werden, wer das 42. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat. 

§ 8 
Begründung des Pfarrdienstverhältnisses, 
Höchstalter (Zu § 19 Absatz 1 PfDG.EKD) 

Artikel 2 

Änderung des Ausführungsgesetzes zum 
Pfarrdienstgesetz der EKD 

Das Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz 
der EKD vom 23. November 2012 (ABl. 2013 S. 
30), zuletzt geändert am 26. November 2022 
(ABl. 2022 S. 444 Nr. 139), wird wie folgt 
geändert:  

 

1. § 6 und § 8 werden gestrichen.  

 

 

 

 

Artikel 2 

Änderung des Ausführungsgesetzes zum 
Pfarrdienstgesetz der EKD 

Das Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz 
der EKD vom 23. November 2012 (ABl. 2013 S. 
30), zuletzt geändert am 26. November 2022 
(ABl. 2022 S. 444 Nr. 139), wird wie folgt 
geändert:  

 

1. § 6 und § 8 werden gestrichen.  
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Abweichend von § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
PfDG.EKD kann in das Pfarrdienstverhältnis auf 

Lebenszeit berufen werden, wer das 45. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

§ 9 
Befristete Übertragung von übergemeindlichen 

Pfarrstellen/Bilanzierung gemeindlicher 
Pfarrstellen (Zu § 25 Absatz 1 und 2 PfDG.EKD) 

(3) Ist einer Pfarrerin oder einem Pfarrer eine 
Pfarrstelle oder eine andere Planstelle 
übertragen, die der Wahrnehmung 
übergemeindlicher Aufgaben dient, hat die 
Kirchenleitung spätestens ein Jahr vor Ablauf der 
Zeitdauer über eine Verlängerung zu beschließen 
und die Entscheidung der Pfarrerin oder dem 
Pfarrer unverzüglich mitzuteilen. Vor der 
Entscheidung hat das zuständige Leitungsorgan 
mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer ein Gespräch 
zu führen, in dem die bisherige Tätigkeit der 
Pfarrerin oder des Pfarrers auszuwerten ist. 
Beschließt das zuständige Leitungsorgan die 
Fortsetzung der Tätigkeit, so kann die 
Kirchenleitung die Übertragung der Pfarrstelle 

 

 

 

 

2. § 9 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
 
 
„(3) Ist einer Pfarrerin oder einem Pfarrer eine 
Pfarrstelle mit allgemeinem kirchlichem Auftrag 
(regionale oder gesamtkirchliche Pfarrstelle) 
oder eine andere kirchenleitende Planstelle 
übertragen, hat die Kirchenleitung spätestens 
ein Jahr vor Ablauf der Übertragung über eine 
Verlängerung zu beschließen und die 
Entscheidung der Pfarrerin oder dem Pfarrer 
unverzüglich mitzuteilen. Vor der Entscheidung 
hat das zuständige Leitungsorgan mit der 
Pfarrerin oder dem Pfarrer ein Gespräch zu 
führen, in dem die bisherige Tätigkeit der 
Pfarrerin oder des Pfarrers auszuwerten ist. 
Beschließt das zuständige Leitungsorgan die 
Fortsetzung der Tätigkeit, so kann die 

 

 

 

 

2. § 9 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
 
 
„(3) Ist einer Pfarrerin oder einem Pfarrer eine 
Pfarrstelle mit allgemeinem kirchlichem Auftrag 
(regionale oder gesamtkirchliche Pfarrstelle) 
oder eine andere kirchenleitende Planstelle 
übertragen, hat die Kirchenleitung spätestens 
ein Jahr vor Ablauf der Zeitdauer über eine 
Verlängerung zu beschließen und die 
Entscheidung der Pfarrerin oder dem Pfarrer 
unverzüglich mitzuteilen. Vor der Entscheidung 
hat das zuständige Leitungsorgan in der Regel 
mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer ein Gespräch 
zu führen, in dem die bisherige Tätigkeit der 
Pfarrerin oder des Pfarrers auszuwerten ist. 
Beschließt das zuständige Leitungsorgan die 
Fortsetzung der Tätigkeit, so kann die 
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oder Planstelle um die vorgesehene Zeitdauer 
verlängern. Nach der Vollendung des 60. 
Lebensjahrs verlängert sich die Übertragung bis 
zum Beginn des Ruhestandes. Eine Verlängerung 
kann nur mit Zustimmung der Pfarrerin oder des 
Pfarrers erfolgen. 6Wiederholung ist möglich. 

Kirchenleitung die Übertragung der Pfarrstelle 
oder Planstelle um die vorgesehene Zeitdauer 
verlängern. Eine Verlängerung kann nur mit 
Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers 
erfolgen. Wiederholung ist möglich. Wenn mit 
Beginn der Wahlperiode bzw. der Wiederberu-
fung bis zur Regelaltersgrenze noch zwei Jahre 
verbleiben, verlängert sich die Wahlperiode 
automatisch bis zur Regelaltersgrenze.“  

3. Nach § 10c wird folgender § 10d eingefügt:  

„§ 10d  
Erreichbarkeit 

Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, der 
dienstaufsichtsführenden Stelle eine 
Dienstunfähigkeit und deren voraussichtliche 
Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die 
Dienstunfähigkeit länger als drei Kalendertage, 
haben sie eine ärztliche Bescheinigung über das 
Bestehen der Dienstunfähigkeit sowie deren 
voraussichtliche Dauer an dem darauffolgenden 
Kalendertag vorzulegen. Die oder der 
Dienstvorgesetzte ist berechtigt, die Vorlage der 

Kirchenleitung die Übertragung der Pfarrstelle 
oder Planstelle um die vorgesehene Zeitdauer 
verlängern. Eine Verlängerung kann nur mit 
Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers 
erfolgen. Wiederholung ist möglich. Wenn mit 
Beginn der Wahlperiode bzw. der Wiederberu-
fung bis zur Regelaltersgrenze noch zwei Jahre 
verbleiben, verlängert sich die Wahlperiode 
automatisch bis zur Regelaltersgrenze.“  

3. Nach § 10c wird folgender § 10d eingefügt:  

„§ 10d  
Erreichbarkeit 

Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, der 
dienstaufsichtsführenden Stelle eine 
Dienstunfähigkeit und deren voraussichtliche 
Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die 
Dienstunfähigkeit länger als drei Kalendertage, 
haben sie eine ärztliche Bescheinigung über das 
Bestehen der Dienstunfähigkeit sowie deren 
voraussichtliche Dauer an dem darauffolgenden 
Kalendertag vorzulegen. Die oder der 
Dienstvorgesetzte ist berechtigt, die Vorlage der 
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ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. 
Dauert die Erkrankung länger als in der 
Bescheinigung angegeben, sind sie verpflichtet, 
eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
Halten sich Pfarrerinnen oder Pfarrer bei Beginn 
der Dienstunfähigkeit im Ausland auf, so sind sie 
verpflichtet, der dienstaufsichtsführenden Stelle 
die Dienstunfähigkeit, deren voraussichtliche 
Dauer und die Adresse am Aufenthaltsort in der 
schnellstmöglichen Art der Übermittlung 
mitzuteilen.“  

4. Nach § 13 wird folgender § 13a eingefügt:  

„§ 13a 
Teildienst 

(Zu § 68 PfDG.EKD)  

Ein unterhälftiger Teildienst ist nur in Fällen der 
§§ 69, 69a und 69b PfDG.EKD zulässig.“  

5. nach § 13a wird folgender neuer § 13b 
eingefügt:  

ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. 
Dauert die Erkrankung länger als in der 
Bescheinigung angegeben, sind sie verpflichtet, 
eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
Halten sich Pfarrerinnen oder Pfarrer bei Beginn 
der Dienstunfähigkeit im Ausland auf, so sind sie 
verpflichtet, der dienstaufsichtsführenden Stelle 
die Dienstunfähigkeit, deren voraussichtliche 
Dauer und die Adresse am Aufenthaltsort in der 
schnellstmöglichen Art der Übermittlung 
mitzuteilen.“  

4. Nach § 13 wird folgender § 13a eingefügt:  

„§ 13a 
Teildienst 

(Zu § 68 PfDG.EKD)  

Ein unterhälftiger Teildienst ist nur in Fällen der 
§§ 69, 69a und 69b PfDG.EKD zulässig.“  

5. nach § 13a wird folgender neuer § 13b 
eingefügt:  
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„§ 13b  
Übernahme von Vertretungen 

(1) Teilbeschäftigte Pfarrer und Pfarrerinnen 
sind verpflichtet, Vertretungen im Dekanat zu 
übernehmen, auch wenn damit vorübergehend 
eine zusätzliche dienstliche Belastung 
verbunden ist. Mit Rücksicht auf ihre 
Teilbeschäftigung beschränkt sich jedoch der 
Vertretungsdienst auf Vertretungen im 
Einzelfall, Vertretungen bis zu vier Wochen (z. B. 
bei Urlaub und Krankheit) oder Vertretungen in 
einzelnen begrenzten Aufgabenbereichen (z.B. 
im Konfirmandenunterricht). Bei einer Dauer 
von mehr als vier Wochen ist dafür zu sorgen, 
dass sie im Rahmen des eingeschränkten 
Dienstauftrages wahrgenommen werden 
können.  

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen, die sich eine Stelle 
teilen, sind in Einzelfällen und bei Urlaub und 
Krankheit bis zu vier Wochen zu gegenseitiger 
Vertretung verpflichtet. Ist im Ausnahmefall eine 
Vertretung für mindestens zwei Monate geboten 
(z. B. bei Erziehungsurlaub, längerer Krankheit 

„§ 13b  
Übernahme von Vertretungen 

 (1) Teilbeschäftigte Pfarrer und Pfarrerinnen im 
Teildienst sind verpflichtet, Vertretungen im 
Dekanat zu übernehmen, auch wenn damit 
vorübergehend eine zusätzliche dienstliche 
Belastung verbunden ist. Mit Rücksicht auf ihre 
Teilbeschäftigung beschränkt sich jedoch der 
Vertretungsdienst auf Vertretungen im 
Einzelfall, Vertretungen bis zu vier Wochen (z. B. 
bei Urlaub und Krankheit) oder Vertretungen in 
einzelnen begrenzten Aufgabenbereichen (z.B. 
im Konfirmandenunterricht). Bei einer Dauer 
von mehr als vier Wochen ist dafür zu sorgen, 
dass sie im Rahmen des eingeschränkten 
Dienstauftrages wahrgenommen werden 
können.  

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen, die sich eine Stelle 
teilen, sind in Einzelfällen und bei Urlaub und 
Krankheit bis zu vier Wochen zu gegenseitiger 
Vertretung verpflichtet. Während eines 
Teildienstes sollen Vertretungen regelmäßig 
nicht 20 Prozent der vereinbarten Dienstzeit 
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oder während der Mutterschutzfristen), kann die 
Kirchenverwaltung für die Dauer der Vertretung 
vom Beginn des zweiten Monats einen vollen 
Dienstauftrag mit vollen Dienstbezügen erteilen.  
 
 
 
 

(3) Während eines Teildienstes sind Vertretun-
gen von mehr als vier Wochen nur mit Zustim-
mung der Pfarrerin oder des Pfarrers zulässig.“  

6. Nach dem neuen § 13b wird folgender § 13c 
eingefügt:  

„§ 13c 
Teilpfarrstellen 

(Zu § 68 PfDG.EKD) 

(1) Teilpfarrstellen können einer Pfarrerin oder 
einem Pfarrer für die Dauer eines Teildienstes 
von mindestens fünf Jahren als Inhaberin oder 
Inhaber übertragen werden. Der Umfang des 

überschreiten. Ist im Ausnahmefall eine 
Vertretung für mindestens zwei Monate geboten 
(z. B. bei Erziehungsurlaub Elternzeit, längerer 
Krankheit oder während der Mutterschutz-
fristen), kann die Kirchenverwaltung für die 
Dauer der Vertretung vom Beginn des zweiten 
Monats einen vollen Dienstauftrag mit vollen 
Dienstbezügen erteilen. 

(3) Während eines Teildienstes sind Vertretun-
gen von mehr als vier Wochen nur mit Zustim-
mung der Pfarrerin oder des Pfarrers zulässig.“  

6. Nach dem neuen § 13b wird folgender § 13c 
eingefügt:  

„§ 13c 
Teilpfarrstellen 

(Zu § 68 PfDG.EKD) 

(1) Teilpfarrstellen können einer Pfarrerin oder 
einem Pfarrer für die Dauer eines Teildienstes 
von mindestens fünf Jahren als Inhaberin oder 
Inhaber übertragen werden. Der Umfang des 
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Teildienstverhältnisses muss dem Umfang der 
Teilpfarrstelle entsprechen.  

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Stelle 
gemeinsam versehen, vertreten sich gegenseitig, 
soweit nicht aus dienstlichen oder persönlichen 
Gründen eine andere Regelung erforderlich ist.“  

7. Dem § 20 wird folgender Absatz angefügt:  

„(5) Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt 
erhalten für jeden Gottesdienst einen 
pauschalen Aufwendungssatz. § 11 des 
Prädikanten- und Lektorengesetzes findet 
sinngemäß Anwendung.“  

Teildienstverhältnisses muss dem Umfang der 
Teilpfarrstelle entsprechen.  

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Stelle 
gemeinsam versehen, vertreten sich gegenseitig, 
soweit nicht aus dienstlichen oder persönlichen 
Gründen eine andere Regelung erforderlich ist.“  

7. Dem § 20 wird folgender Absatz angefügt:  

„(5) Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt 
erhalten für jeden Gottesdienst einen 
pauschalen Aufwendungssatz. § 11 des 
Prädikanten- und Lektorengesetzes findet 
sinngemäß Anwendung.“ 

Kirchengesetz betreffend die Vorbildung und 
Anstellungsfähigkeit der Pfarrerinnen und 
Pfarrer in der EKHN (Vorbildungsgesetz – 

VorbG) 

Vom 23. November 2012 

(ABl. 2013 S. 30, 32), zuletzt geändert am 
26. November 2022 (ABl. 2022 S. 444 Nr. 139) 

Artikel 3 
Änderung des Vorbildungsgesetzes 

Das Vorbildungsgesetz vom 23. November 2012 
(ABl. 2013 S. 30, 32), zuletzt geändert am 26. 
November 2022 (ABl. 2022 S. 444 Nr. 139), wird 
wie folgt geändert: 

1. Nach § 6 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 
eingefügt: 

Artikel 3 
Änderung des Vorbildungsgesetzes 

Das Vorbildungsgesetz vom 23. November 2012 
(ABl. 2013 S. 30, 32), zuletzt geändert am 26. 
November 2022 (ABl. 2022 S. 444 Nr. 139), wird 
wie folgt geändert: 

1. Nach § 6 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 
eingefügt: 



Anlage 1 zu Drucksache Nr. 67/24 G 
Synopse 

Seite 68  
 

Geltendes Recht Entwurf der Kirchenleitung für den Entwurf eines 
Kirchengesetzes zur Neuregelung des Pfarrstellengesetzes 
und der Anpassung weiterer dienstrechtlicher Regelungen 
zur 1. Lesung im April 2024 (13KS 5. Tg.) (Drs. Nr. 14/24 G)  

Entwurf des Theologischen Ausschusses für den Entwurf 
eines Kirchengesetzes zur Neuregelung des Pfarrstellen-
gesetzes und der Anpassung weiterer dienstrechtlicher 

Regelungen zur 2. Lesung im November 2024 (13KS 7. Tg.) 

„(1a) In den praktischen Vorbereitungsdienst der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau kann 
auf-genommen werden, wer das 33. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat in Form eines öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnisses oder wer das 
55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat in Form 
eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses.“ 

2. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Nummer 4 wird das Wort „und“ angefügt. 

b) Nummer 5 wird aufgehoben. 

c) Die bisherige Nummer 6 wird neue 
Nummer 5. 

3. § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) In besonders begründeten Ausnahmefällen 
kann von den Voraussetzungen des Absatzes 1a 
abgewichen werden. Ein besonders begründeter 
Fall liegt insbesondere vor, wenn das 33. Lebens-
jahr aufgrund Mutterschutz, Elternzeit oder 
Pflege von Angehörigen überschritten wurde.“ 

„(1a) In den praktischen Vorbereitungsdienst der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau kann 
auf-genommen werden, wer das 33. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat in Form eines öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnisses oder wer das 
55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat in Form 
eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses.“ 

2. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Nummer 4 wird das Wort „und“ angefügt. 

b) Nummer 5 wird aufgehoben. 

c) Die bisherige Nummer 6 wird neue 
Nummer 5. 

3. § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) In besonders begründeten Ausnahmefällen 
kann von den Voraussetzungen des Absatzes 1a 
abgewichen werden. Ein besonders begründeter 
Fall liegt insbesondere vor, wenn das 33. Lebens-
jahr aufgrund Mutterschutz, Elternzeit oder 
Pflege von Angehörigen überschritten wurde.“ 
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Kirchengesetz über die Kirchenverwaltung 
(Kirchenverwaltungsgesetz – KVG) 

Vom 16. Mai 2003 

(ABl. 2003 S. 322), zuletzt geändert am 
1. Dezember 2017 (ABl. 2017 S. 288) 

Artikel 4 
Änderung des Kirchenverwaltungsgesetzes 

Dem § 11 Absatz 1 und § 12 Absatz 1 des 
Kirchenverwaltungsgesetzes vom 16. Mai 2003 
(ABl. 2003 S. 322), zuletzt geändert am 1. 
Dezember 2017 (ABl. 2017 S. 288), wird jeweils 
folgender Satz angefügt: 

„Wenn mit Beginn der Wahlperiode oder der 
Wiederberufung bis zur Regelaltersgrenze noch 
zwei Jahre verbleiben, verlängert sich die Wahl-
periode automatisch bis zur Regelaltersgrenze.“ 

Artikel 4 
Änderung des Kirchenverwaltungsgesetzes 

Dem § 11 Absatz 1 und § 12 Absatz 1 des 
Kirchenverwaltungsgesetzes vom 16. Mai 2003 
(ABl. 2003 S. 322), zuletzt geändert am 1. 
Dezember 2017 (ABl. 2017 S. 288), wird jeweils 
folgender Satz angefügt: 

„Wenn mit Beginn der Wahlperiode oder der 
Wiederberufung bis zur Regelaltersgrenze noch 
zwei Jahre verbleiben, verlängert sich die Wahl-
periode automatisch bis zur Regelaltersgrenze.“ 
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